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an? Wie verschult man Erlenpflanzen? Wo wendet man die Klapppflanzung an?

Wie wird sie ausgeführt? Wie kultivirt man die Erle künstlich auf sehr nassem
Boden?

Zu § 189. Nenne die wichtigsten Kulturweiden. Beschreibe die verschiedenen

Kulturarten bei Weiden. Welches ist die empfehlenswertheste? Wann schneidet

man gewöhnlich die Weidenruthen und wie?

Zu § 190. Welchen Standort liebt die Kiefer? Welche Bedeutung hat sie

für andere Holzarten?

Zu 8§ 191. Beschreibe einige Saatmethoden der Kiefer. Wie erzieht man

Kiefernballenpflanzen? Wie pflanzt man dieselben? Bis zu welchem Alter ver-

pflanzt man die Kiefer mit entblößter Wurzel? Wie pflanzt man einjährige Kiefern?

Wie wird ein Kiefernsaatkamp angelegt? Was hat man beim Transport von

Kiefernpflanzen zu beachten? Unter welchen Verhältnissen empfiehlt sich die natür-

liche Verjüngung der Kiefer? Wie führt man sie aus?

Zu § 192. Welchen Standort liebt die Fichte?

Zu § 193. Wo und wie legt man Fichtenplätzesaaten an? Wie legt man

einen Fichtensaatkamp an? Wie verschult man Fichten? Was hat man bei der

Pflanzung von Fichten zu beachten? Beschreibe die Manteuffel'sche Hügelpflanzung
und die Pflanzung mit dem Buttlar'schen Eisen. Wann und wie wendet man die

natürliche Verjüngung bei der Fichte an?

C. Forstschutz.

8 194.

Einleitung und Desinition.

Es ist eine Thatsache, daß vor Zeiten bedeutend mehr Wälder

vorhanden waren als jetzt; es ist ferner Thatsache, daß heute sich die
Wälder in einer Weise vermindern, daß zu befürchten ist, wir werden

schließlich zu wenig Wälder haben, um unsere Holzbedürfnisse zu be-

friedigen und unsere heutigen Klimaverhältnisse zu erhalten (vergl. § 2),
wenn nicht alle Schutzmaßregeln gegen die zahlreichen Feinde der Wälder,

namentlich den Hauptfeind derselben, den Menschen, mit Energie ge-

handhabt werden. Die Menschen haben zuerst den Wald gerodet und

verringert, um ihren vermehrten Bedürfnissen durch Ackerbau, wo früher

Wald gestanden, Rechnung zu tragen. Nächstdem trat jedoch die Nutzung

des Holzes in den Vordergrund und zwar in dem Grade, als der Werth

des Holzes zunahm, bis sie heute fast ausschließlich der Grund der
Westermeier, Leitfaden. 7. Aufl. 18
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Waldverringerung, sehr häufig leider der vollständigen Waldausrottung
seitens der Privatwaldbesitzer ist. Mit den verwüstenden Eingriffen

des Hauptfeindes hielten die verderblichen Einwirkungen der anderen

Feinde des Waldes in der Naturgleichen Schritt, und zwar eines-

theils die rohen Naturkräfte — Sturm, Wasser, Frost, Hitze, Feuer 2c.

—, anderentheils die vielen den Wald beschädigenden Thiere. Die

Lehre vom Forstschutz behandelt demnach die Maßregeln, durch
welche der Wald erhalten und vor allen Gefahren und schäd-

lichen Einflüssen beschützt wird. Sie macht uns mit den

drohenden Gefahren bekannt und lehrt uns ihre Abwehr, soweit sie

in der Macht des zunächst interessirten Menschen, nämlich des Wald-

besitzers resp. dessen Beamten oder des weiter interessirten Staates

liegt, der durch Gesetze und Polizeimaßregeln die dem Gemeinwohle

schädliche Verminderung der Wälder oder ihre Beschädigung seitens

Unberechtigter zu verhindern hat.

I. Forstschutz gegen Beschädigungen der leblosen Natur.

A. Gegen die rohben Naturkräfte.

 195.

1. Sturm und Bind.

Wie aus der Standortslehre (§ 109) bekannt ist, entstehen die

Stürme durch plötzliche Temperaturveränderungen und kommen die-

selben bei der geographischen Lage von Deutschland meistens von Westen,

seltener von Norden her. Jede Gegend pflegt jedoch ihre besonders ge-

fährliche Sturmrichtung, die mit ihrer eigenthümlichen Bodengestaltung
(Lage hoch im Gebirge, in Thalkesseln, an Thalausgängen, in Fluß-

thälern, an Seen, an der Küste, hinter vorliegenden Höhen= und Ge-

birgszügen 2c.) zusammenhängt, zu haben, gegen welche man sich dann

besonders zu schützen hat. Man erkennt die herrschende Sturmrichtung,

die nicht selten in demselben Revier verschieden ist, an der Rinde

der Bäume, die nach der Sturm= und Windrichtung viel rauher und

besonders stark mit Moos und Flechten bewachsen ist, ferner an der

Fallrichtung von geworfenen oder gebrochenen Stämmen und an den

Erdaufwürfen der alten Windbrüche. Der Sturmgefahr am meisten

ausgesetzt sind die flachwurzelnden Holzarten (Fichte, Aspe, Birke, Hain-
buche und alle Holzarten auf flachgründigem Boden); won unseren
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wichtigen Holzarten leidet am meisten die Fichte; jedoch leiden in ex-

ponirten Lagen auch Rothbuchen und Kiesern zuweilen sehr bedeutend.
Mit zunehmender Höhe und vorgeschrittenem Alter des Baumes wächst

die Gefahr; haubare und angehend haubare, besonders aber stark durch-

lichtete Bestände oder einzelne übergehaltene Stämme auf Blößen unter-

liegen am meisten. Lockerer Boden leidet mehr als bindiger, feuchter

mehr als trockener.
Der beste Schutz gegen Sturngesahr liegt in der richtigen wald-

baulichen Erziehung und Behandlung sowohl der gefährdeten Holzarten
wie der gefährdeten Lage, z. B. das Einsprengen tiefer bewurzelter

Holzarten, wie Tannen und Buchen in Fichten. Man hat von vorn-

herein auf besonders kräftiges Pflanzmaterial, auf eine vorsichtige die
Stämme des künftigen Hauptbestandes von vornherein kräftigende

Durchforstung, besonders an den ausgesetzten Bestandsrändern,

auf feuchtem Terrain auf zeitige Entwässerung vor dem Hiebe und vor

Allem auf die richtige Hiebsrichtung — stets der bekannten Sturm-

richtung entgegen — zu achten. Eine besondere Bedeutung haben

in dieser Beziehung die sog. Loshiebe erlangt; eine Art besteht darin,
daß längere Zeit vor dem Hiebe an der gefährdeten Seite in dem

alten abzutreibenden Bestande selbst ein etwa 25 m breiter

Streifen nach und nach durchforstet und dann unterbaut wird, um

durch freiere Stellung künstlich sturmfestere Randbäume zu erziehen
und gleichzeitig den Boden zu schützen; bei diesem Lichthauen muß

man besonders gefährdete (kranke, auffallend flach wurzelnde, schlanke
Stämme mit hoch angesetzter Krone oder schon geschobene) Stämme

zuerst wegnehmen und die kräftigen und stufigen Stämme frei hauen.

Die verbreitetste Art von Loshieb besteht jedoch darin, daß man

zur Vorbeuge jüngeres Holz dadurch an dem gefährdeten Rande sturm-

fester macht, daß man in dem in der Sturmrichtung vorliegenden

älteren Bestande — also an dessen Ostseite — einen 30 m breiten

Streifen etwa 20—30 Jahre vorher kahl abtreibt und sofort wieder

kultivirt; diese Kultur wächst dann gleichzeitig zum Windmantel

heran. Auf sehr ausgesetzten Gebirgskämmen oder einzelnen Kuppen
muß man die Erziehung älteren Holzes in reinen Hochwaldbeständen

vermeiden und nur Plenterwirthschaft betreiben oder den Umtrieb des

Hochwaldes herabsetzen; schließlich müssen bei der Betriebsregulirung
rationelle Hiebszüge vorgesehen werden.

184
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Sind trotz aller Vorsichtsmaßregeln dennoch Windbrüche ein—

getreten, so muß man dieselben sofort aufarbeiten und zur Ver—

meidung von Insektengefahr schnell abfahren oder schälen lassen. Nach
der Art des Bruches unterscheidet man Massenbruch, wenn größere

Bestandtheile, Nesterbruch, wenn kleine Bestandtheile zusammenhängend

gebrochen sind oder Stammbruch, wenn nur einzelne Stämme ge-

troffen sind; ferner unterscheidet man noch Windwurf, wenn der ganze

Stamm mit der Wurzel geworfen ist, oder Windbruch, wenn entweder

der Schaft oder der Wipfel gebrochen ist, wobei man wiederum Schaft-

und Wipfelbruch unterscheidet. Fortwährende Aufmerksamkeit hat man auf

die sog. geschobenen Stämme zu richten, d. h. solche Stämme, die nur aus

ihrer Lage gebracht sind, da sie bald kränkeln und so eine Brutstätte der ge-

fährlichen Insekten zu werden drohen. Nach stattgehabten Stürmen ist sofort,

namentlich auf den Wegen genaue Revision zu halten und müssen beschä-

digte Stämme ebenso wie gebrochene Stämme sofort aufgearbeitet werden.

Außer als Sturm kann der Wind auch durch Aushagern der Be-

standesränder und Wegführung des Rohhumus gefährlich werden, und

muß man dieselben deshalb bei der Durchforstung auf 30—40 Schritt

hin dunkel halten (vergl. § 170), oder an besonders ausgesetzten

Rändern sog. Wind= oder Schutzmäntel anlegen. Am besten eignet

sich hierzu die Fichte resp. Tanne, von denen man gleich bei der Kultur

3—5 Reihen in 1 m Dreiecksverband am Rand entlang so pflanzt,

daß die hinteren Pflanzen immer die Lücken der vorderen Reihen decken.

Sind solche Bestandsränder bereits fehlerhaft durchlichtet und schutzlos

dem Winde preisgegeben und können Schutzmäntel nicht angelegt werden,

so soll wenigstens der Boden öfter grobschollig umgehackt werden, um

das abfallende Laub zu binden und eine Humusbildung zu ermöglichen,

so daß keine Verangerung eintritt.

Nach jedem Sturme sind sofort alle Wege zu revidiren, um etwaige

Verkehrsstörungen zu beseitigen und dann ist die Anzahl, der geschätzte

Festgehalt der gebrochenen und geworfenen Stämme, die Sturmrichtung
und sonstige nähere Umstände dem Revierverwalter zu melden.

§ 196.
2. Frostgefahr.

Am schädlichsten wirkt der Frost in der Form der sog. Spätfröste

im Frühling, durch welche die unter Frost leidenden Holzarten (Tanne,



— 277 —

Buche, Ahorn, Eiche, Fichte, Esche, Erle und alle anderen Holzarten

in frühester Jugend) häufig vernichtet oder doch stark beschädigt werden;
seltener sind Frühfröste im Herbst“), welche noch nicht verholzte Triebe
gefährden, oder die Winterfröste gefährlich, die den Stamm zersprengen

und Frostrisse sowie schließlich Kern- und Ringfäule erzeugen. —

Außer dem Laub, den Gipfel- und Seitentrieben wird häufig die

Blüthe zerstört. Die einzigen Holzarten, die (mit Ausnahme der

frühesten Jugend) fast ganz frostfrei sind, sind Kiefer und Birke; sie
werden deshalb gern an frostgefährdeten Stellen rein oder zum Schutz

empfindlicherer Holzarten in Untermischung mit diesen angebaut. Am

gefährdetsten sind feuchte Einsenkungen und Ostlagen resp. Südlagen
mit ihrer frühen Vegetation oder windstille Orte, sog. Frostlöcher oder
Frostlagen, Kulturen mit Graswuchs 2c.

Die zartesten Holzarten — Buche und Tanne, wie überhaupt in

Frostlagen auch andere Holzarten — schützt man gegen Spätfröste da-

durch, daß man sie im Schirm der Mutterbäume erzieht, daß man bei

Verjüngungen gegen Osten schützende ältere Bestände vorliegen läßt,
daß man die Schläge (namentlich im Niederwald und Mittelwald) von

Westen nach Osten, besser noch von Südwest gegen Nordost führt.

Bestandeslücken müssen, sobald sie Frostschaden zeigen, mit frostsicheren
Holzarten (Kiefer, Birke) ausgebaut werden. In Kämpen schützt man

sich durch Bestecken mit Schutzreisig auf Gabelgerüsten (von Nadelholz),
durch Schutzgitter oder den Seitenschutz vorstehender Bestände und Wahl

von frostfreien oder wenigstens gegen Osten geschützten Lagen.

Ein zweiter Feind ist das früher beschriebene Auffrieren auf
feuchtem und lockerem Boden. Dagegen hilft genügende Entwässerung

und Bedecken des Bodens mit Moos, Streu, Laub, Plaggen, Steinen

und Sand (in Kämpen besonders), oder Vermeidung der Lockerung auf

solchem Boden, in dem man nicht säet, sondern Ballen= resp. Hügel-

oder Rabattenpflanzung 2c. anwendet.

Unter Stammfrost leiden die Holzarten am meisten in folgender

(absteigender!) Reihenfolge: Roßkastanie, Eiche, Buche, Linde, Ulme,
Esche, Ahorn, Hainbuche, Aspe, Erle, Birke, welche letztere fast nie

leidet; die Blätter, Blüthen und Triebe leiden am meisten bei folgenden

*) Der am 28. September 1881 stattgehabte Frühfrost hat sehr großen

Schaden, namentlich in den etwas spät ausgeführten Kiefernsaaten aus demselben

Frühjahr angerichtet.
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Holzarten (absteigende Folgel), Esche, Ahorn, Rothbuche, Eiche, Ulme,
Linde, Pappel, Erle, Birke, Hainbuche; von den Nadelhölzern Lärche,

Tanne, Fichte, Kiefer. Die Schütte der Kiefer wird vielfach dem Ein-

fluß von Spätfrösten zugeschrieben, so daß diese sonst ganz frostsichere

Holzart also in frühester Jugend ebenfalls gefährdet sein dürfte; die
Maitriebe derselben erfrieren zuweilen auch noch bis zum 6. Jahre.

 197.

3. Gefahr durch Schnee, Duft und Eis.

Der Schnee wird namentlich in den mittleren Gebirgslagen") in

den Fichtenstangenorten gefährlich, indem er sich in großen Massen auf

denselben ablagert und sie in ganzen Flächen nesterweis oder stammweis

zusammenbricht; älteren Stämmen bricht er die Kronen ab, Stangenhölzer

und junge Schonungen drückt er zusammen; die Folgen sind dieselben wie

beim Windbruch. In gleicher Weise leidet auch die Kiefer, doch wird die-

selbe meist in weniger gefährdeten Gegenden angebaut. Laubhölzer leiden
bei frühem Schneefall, wenn noch verbleichendes Laub vorhanden ist,

namentlich bei gleichzeitigem stärkeren Frost — Rothbuche, Erle, Esche,

Akazie, Birke. Das sicherste Vorbeugungsmittel besteht in sorgfältigster

Pflanzung von kräftigem und verschultem Material und in sorgfältigster

Durchforstung; in sehr gefährdeten Lagen in Einführung des Plenter-
betriebs oder natürlicher Verjüngung, welche letztere sich namentlich in

den schweren Schneebruchkalamitäten der Jahre 1886 und 1887 be-

währt haben, während sonst fast keine Holzart und keine Kulturmethode

verschont blieb. Nach stattgehabtem Bruch hat man zur Vermeidung

anderer Gefahren (Insekten, Sturm, Frost) alles kränkelnde Material

schnell einzuschlagen und alles gefällte Fichtenholz, wenn es nicht schnell

abgefahren werden kann, zu schälen; den beschädigten Stangenorten

kann man durch rechtzeitigen Unterbau resp. Einbau von schatten-

ertragenden Holzarten (Fichten, Tannen, Buchen, Hainbuchen) helfen;
auf Kulturen und in Kämpen, allenfalls in kleinen besonders werth-

vollen Stangenorten empfiehlt sich ein rechtzeitiges Abklopfen nach
starkem Schneefall, falls es nicht zu theuer wird.

Gegen Duft= und Eisbruch, der besonders hart die Ostränder

*) Die Schneebruchregion erstreckt sich im Harz auf eine Höhe von 400 bis

950 m, in Schlesien auf 600—1200 m, am Rhein bis zu 600 m, in Thüringen

bis 500 m herunter. ·
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von Laubhölzern trifft, indem dabei die stark inkrustirten Zweige und

Triebe abbrechen, sucht man sich durch vorstehende Bestände und durch

die schon oben berührte Schlagstellung von Südwest nach Nordost, auch

durch hohe und tief beastete Nadelholzschutzmäntel gegen Osten zu schützen;
am meisten sind Niederwälder und Oberbäume im Mittelwald und die

Akazie gefährdet.

§ 198.

4. Gesahr durch Hitze und Dürre.

Die Hitze schädigt besonders den Boden, indem sie ihn seiner

Feuchtigkeit und Frische beraubt; sie reizt die Pflanzen zu einer erhöhten

Wasserverdunstung, die wieder ein Verwelken und schließliches Absterben

derselben hervorrufen muß, wenn der Boden durch seine Grundfeuchtigkeit

oder atmosphärische Niederschläge nicht zur rechten Zeit für den Ersatz

der zu viel verbrauchten Feuchtigkeit sorgt.

Das einzige Mittel gegen diese Gefahr liegt im Binden der vor-

handenen Bodenfrische, das uns der Waldbau in den einzelnen Fällen

bereits gelehrt hat, nämlich: Vermeidung plötzlicher Freistellungen
trockener Bodenarten, tiefe Bodenbearbeitungen, Pflanzen in vertieften
Löchern, Belegen der Pflanzlöcher mit Plaggen an den Süd= oder Thal-

seiten, Ausstreuen von Laub, Moos und Nadelstreu in die Pflanzen-

reihen in Kämpen, Ballenpflanzung, Wahl einer Kulturmethode, welche
den Boden am schnellsten deckt, beim Pflanzen von Heistern — Richten

der meisten Belaubung nach Süden, natürliche Verjüngung, Erziehung
von Bodenschutzholz 2c.

Direkt schädlich wird die Sonne durch Abwelken von jungen

Pflänzchen und Erzeugung des Rindenbrandes an Buchen; nach den

Berichten von Beling (Baurs Centralbl. 1888, S. 29) leiden auch

Hainbuche, Eiche und Esche, wogegen man sich durch Vermeidung jeder

plötzlichen Freistellung älterer Bestände gegen Süden und Südwesten

zu schützen hat. Plötzliches Freistellen und damit verbundene Boden-

verschlechterung ruft auch häufig die bekannte Wipfeldürre hervor, der

man durch möglichst schnelle Pflanzung einer Bodenschutzholzart be-

gegnen muß.

Am meisten leiden: Roth= und Weißbuche sowie Fichte, die Süd-

und Westhänge, kalkige, thonige sowie arme Sandböden, lückige und
raume Bestände, namentlich von flachwurzelnden Hölzern.
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8 199.
5. Gefahr durch Jeuer.

Eine Folge der Dürre im weiteren Sinne ist das häufigere Vor-

kommen von Waldfeuern. Man unterscheidet sog. Lauffeuer, welches

im trocknen Bodenüberzuge zu entstehen pflegt und sich dann mit

großer Schnelligkeit, indem es die ganze Bodendecke ergreift, weithin

verbreitet. Besonders gefährlich wird das Lauffeuer bei starkem Winde,

wo es nicht selten sich auch in die Wipfel verbreitet und diese als

sog. Wipfelfeuer zerstört; brennt der ganze Bestand, was nur in

Schonungen und jüngeren Stangenhölzern vorkommen kann, so entsteht

das Stamm= oder Totalfeuer. Schließlich kommt noch Erd feuer
vor, welches brennbare Erde, namentlich den Torfboden ergreift. Am

gefährdetsten sind die Nadelholzwaldungen, besonders ihre Schonungen
und jungen Stangenhölzer, namentlich die Kiefer in trocknen Früh-

jahren und heißen Spätsommern, doch werden auch Laubhölzer heim-
gesucht, von denen die zartrindige Buche am meisten zu leiden hat;

Eichen pflegen wieder auszuschlagen; bei Erlen ist besondere Vorsicht

nöthig, indem diese sehr lange in ihren Stöcken glimmen.

Zunächst hat man sich gegen das Feuer durch umfassende Vor-

beugungsmaßregeln zu schützen, die entweder polizeilicher oder wald-

baulicher Natur sind. Die Polizeimaßregeln umfassen das Verbot und

bedrohen mit Strafen:

Das unbefugte Feueranzünden resp. Unterlassen des Aus-

löschens von Waldfeuern seitens der Holzhauer, der Hirten, Köhler

und des Publikums, das Tabakrauchen in den heißen Monaten im

Walde, das Schießen mit Filzpfropfen, das Anzünden von Feld-

feuern unmittelbar am Walde, Anlage von feuergefährlichen Etablisse-

ments in und am Walde. Bei der Anlage von jeglichen Waldfeuern

ist streng darauf zu halten, daß der Bodenüberzug in einem Umkreis

von mindestens 0,5 m um das Feuer abgeschürft und daß das Feuer

nicht eher verlassen wird, als bis es entweder ganz ausgebrannt oder

doch mit Erde vollständig zugeworfen ist. Ueber Vermeidung von

Waldfeuern vergl. §§ 308, 360, 368 des Strafgesetzbuches, sowie
§§ 44, 51 des Feld= und Forstpolizeigesetzes vom 1. April 1880.

Die waldbaulichen Maßregeln bestehen in Vermeidung von

großen zusammenhängenden gleichaltrigen Beständen, in Unterbrechung
der Bestände durch breite, in den heißen Monaten stets wund zu
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haltende sog. Feuergestelle, womöglich mit Schutzgräben an beiden

Seiten, die ev. auch mit perennirenden Lupinen oder Wicken 2c. zu be-

säen sind, und in der Anlage von Laubholzmänteln an den Bestandes-

rändern, am besten von Birken, Akazien, Schwarzpappeln 2c. Die

größte Vorsicht ist an den Eisenbahnen nöthig, wo man zu beiden

Seiten der Bahn etwa 10—20 m breite Sicherheitsstreifen zum An-

bau von Feldfrüchten ganz frei haut oder doch ohngefähr ebenso breite
Laubholzschutzmäntel (Birke) mit Gräben anlegt, die Bestandsränder

durch Gräben und streifenweise (schachbrettartige) Entfernung des Boden-

überzugs auf 20—30 m Tiefe schützt. In Schonungen giebt man längs

der Wege und Gestelle zu beiden Seiten auf 5.—8 m Tiefe die Boden-

streu ab und läßt bis aufs Mannshöhe alle trocknen unteren Zweige

dicht am Stamme entfernen. In den heißen Monaten ist von erhöhten

Punkten aus das Revier häufig zu inspiciren und sind etwaige Arbeiter,

soweit es die Natur der Arbeit zuläßt, möglichst im Revier zu vertheilen,

damit das Feuer sofort nach seinem Entstehen entdeckt werden kann.

Sobald Feuer im Revier gemeldet wird, sind folgende Löschmaßregeln

anzuordnen und zu ergreifen:

Ist das Feuer noch klein, so versucht man es durch Ausschlagen

mit belaubten Zweigen, Bewerfen mit Erde und Abschürfen des Boden-

überzuges rings um dasselbe auszulöschen resp. zu beschränken. Man

lasse die Leute beim Ausschlagen nicht nach Belieben, sondern in Ko-

lonnen von je 10 Mann nach Commando schlagen, womöglich mit

Birken= oder Wachholdersträuchern; man wird dann ganz anderen

Effekt erzielen. Bei größeren Feuern muß man die Mannschaften,

deren möglichst viele mit schweren Hacken, Schaufeln, Rechen, Aexten

auf schnellstem Wege zu requiriren sind, vor und neben dem Feuer

unter gleicher Vertheilung der Werkzeuge anstellen; die Leute in den

Flanken suchen es auszuschlagen und auszuwerfen und verhindern nicht

nur das Umsichgreifen nach beiden Seiten hin, sondern suchen es immer

mehr einzuengen, so daß es schließlich eine immer isolirter werdende

Spitze wird; die ersteren arbeiten ihm entgegen, indem sie die in seinem
Wege liegenden Brennstoffe — Dürrholz, Rohhumus 2c. — schleunigst

entfernen, den Boden abschürfen oder durch Gräben das Feuer zu be-

grenzen trachten. Hierbei ist weit genug vom Feuer anzufangen,

damit dasselbe die Löschmannschaften nicht vor beendeter Arbeit über-

rascht, die Leute sollen immer mit dem Rücken dem Feuer zugekehrt
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arbeiten und den Abschurf an der Feuerseite ausbreiten; bei ganz

großen Feuern und wenn der Bestand selbst brennt, legt man auch

wohl Gegenfeuer") an, hinter denen man jedoch besonders aufmerksam

sein und alle Vorsichtsmaßregeln treffen muß.

Nach jedem Brande ist die Feuerstelle noch längere Zeit zu be-

wachen, um einen Wiederausbruch zu verhüten, namentlich Moosdecken

und alte Stöcke pflegen noch Wochen lang nachzuglimmen. Leute,

welche den Ausbruch des Feuers zuerst melden und sich beim Löschen

auszeichnen, soll man entsprechend belohnen; ersteres jedoch mit einer

gewissen Reserve.
Erdfeuern kann man nur durch tiefe, die ganze glimmende Erd-

schicht durchdringende breite Gräben begegnen, Wipfelfeuern durch Fällen
von Stämmen, die man in Streifen mit dem Wipfel dem Feuer ent-

gegen fällen läßt.

Stark beschädigtes Nadelholz (wenn die Rinde bis auf den Splint

verbrannt ist) und Laubholz hat man schnell abzutreiben, damit sich

nicht in den kränkelnden und absterbenden Stämmen schädliche Insekten

ansammeln resp. damit die Laubholzstöcke durch Ausschlag für schnellste
Deckung des Bodens sorgen können. Aeltere Stämme, namentlich von

Holzarten mit starker Borke (Eiche, Kiefer) pflegen, wenn die Rinde

nur leicht angebrannt ist, weiter zu wachsen; sobald sie jedoch abwelken

sollten, müssen sie sofort gefällt werden.

8 200.

6. Gefahr durch Wasser.

Das Wasser wird in der Nähe von Flüssen und Strömen häufig

durch Ueberschwemmungen gefährlich. Gegen große Flüsse werden
Deiche und Dämme, deren Ufer mit Weiden zu bepflanzen sind, ge-

baut, gegen zeitweises Uebertreten von kleinen Flüssen und Bächen muß

man die genau zu ermittelnden Ueberfallstellen der Ufer erhöhen und

*) Am 16. April 1881 konnte ein bei heftigem Oststurm ausbrechendes Wald-

feuer im hiesigen Reviere, was etwa 280 ha zerstörte, nur durch Anlage eines

großen Gegenfeuers von etwa 1,3 Kilometer Länge gelöscht werden. Bei Anlage

von Gegenfeuern muß man im Rücken derselben breite Gräben, Wege, Bäche 2c.

haben, an denen man es anlegt und welche natürliche Hindernisse bieten, wenn

das Feuer etwa zurücklaufen sollte; auch sind hier stets ausreichende Wachmann-

schaften zu placiren.
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durch Faschinenflechtwerk festlegen; sollte das übergetretene Wasser keinen

Abfluß haben und somit Veranlassung zu Versumpfung geben, so ist
schleunigstaufdemkürzestenWege durch einen Abzugsgraben für den
Rückfluß, dessen Einmündung in den überschwemmenden Fluß oder

Bach durch eine Schleuse zu verschließen ist, zu sorgen. Auf eine ge—

wisse Befestigung und Pflege der Ufer ist sehr zu achten, namentlich

an starken Krümmungen sind Schlemmbäume und Faschinen zu legen

und etwaige Uferunterwaschungen sind rechtzeitig abzustoßen, um Un—

glück zu verhüten. In anderer Weise wird das Wasser durch plötzliche

oder anhaltende Regengüsse oder Wolkenbrüche namentlich in Saat—

kämpen auf geneigten Flächen durch Abschwemmungen schädlich. —

Gegen diese Gefahr schützt man sich in den Kämpen durch einen Fang-

graben auf der Bergseite und einen resp. zwei Diagonalgräben quer

durch den Kamp. An steilen Hängen muß der Fanggraben noch zwei
Ableitungsgräben an beiden Seiten des Kampes haben. Alle derartigen

Gräben müssen selbstverständlich vor der Bepflanzung oder Aussaat ge-

zogen werden.

§ 201.

7. Gefahr durch Rässe und Versumpfung.

Nässe entsteht durch Undurchlässigkeit des Bodens bei mangel-

haftem Wasserabfluß; besonders sind zu Nässe geneigt Thon, Lette und

strenger Lehmboden, alle sog. schweren Bodenarten.
Versumpfungen bilden sich überall da, wo eine ebene oder

muldenförmig vertiefte Lage und ein undurchlassender Untergrund das

Ansammeln und Aufstauen einer größeren Wassermenge veranlaßt,
welches ober= oder unterirdisch zuströmen kann. — Um die Nachtheile,

die durch beide Arten von Bodenzuständen für den Waldbau entstehen,

zu entfernen, muß das überflüssige Wasser in Gräben abgezogen werden.

Bei nur feuchtem Boden genügen oft einige wenige Gräben, die quer

durch die Fläche in der Richtung des größten Gefälles gezogen werden,

um den richtigen Bodenfeuchtigkeitszustand herzustellen. Man hüte sich

jedoch, gleich zu viele und zu tiefe Gräben anzulegen, weil sonst das

Gegentheil, ein zu trockner Boden, der schließlich kulturunfähig wird,

entsteht. Alle Entwässerungen sind deshalb nur auf das erforderliche

Maaß zu beschränken.

Schwieriger ist die Entwässerung von größeren sumpfigen Stellen,
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wo man meist ein ganzes Grabensystem zu entwerfen hat. Man unter-

scheidet dabei dreierlei Arten von Gräben:

1. Sauggräben, welche die kleinsten sind und das stagnirende

Wasser aufsaugen sollen.
2. Fanggräben, von denen nur einige angelegt werden, sind

eine größere Art von Sauggräben, die das von etwas höher liegenden

Stellen zuströmende Wasser aufsaugen.
3. Abzugsgräben, in welche Saug= und Fanggräben münden

und welche das Wasser in Bäche, Flüsse, Seen 2c. ableiten. Sie sind

größer als die Saug= und Fanggräben.

Die Entwässerung wird nun in folgender Weise (siehe Figur 127)

ausgeführt:
Man führt den Hauptabzugsgraben von der niedrigsten nach der

höchsten Stelle und folgt dabei der Richtung, in welcher bei hohem

Stande das Wasser von selbst

-- bubfließt; im anderen Falle hat

* — — man das Gefälle durch ein

2 Nivellement zu ermitteln. Es
 1“ “ 4 genigt für den Abzugsgraben
X 7 — ein Gefäll von 0,1 m auf

300 m. Die Breite und Tiefe

— . .„ des Abzugsgrabens richtet sich

7 — “ nach der vorhandenen Wasser
¶ menge und der Tiefe, bis zu

* 5 ? welcher entwässert werden muß.
Sind Quellen und Tümpel auf

 der Sumpfstelle, so wird aus

–m diesen das Wasser in kleineren
P 1 Abzugsgräben unter einem

Figur 12. spitzen Winkel mit dem Gefäll

 danuee gue K.niige in den Hauptabzugsgraben ge-
leitet. Ueberall, wo es der

nasse Boden nöthig macht, werden kleine Sauggräben gezogen und

münden ebenfalls spitzwinklig in die kleineren Abzugsgräben, die ihret-

wegen in der Richtung des größten Gefälles spitzwinklig zum Haupt-

graben und in gewisser Entfernung von einander möglichst parallel zu

einander gezogen werden.
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Die Fanggräben, die nur an Hängen nöthig sind, werden möglichst

senkrecht zum Hauptabzugsgraben oder den ihretwegen etwa angelegten

besonderen Abzugsgräben gelegt und event. auch noch mit einem Saug—

grabensystem versehen.
Alle diese Grabenarbeiten werden im Spätsommer bei niedrigstem

Wasserstande ausgeführt; zuerst wird der Hauptabzugsgraben gestochen,
dann die Fanggräben, und zwar arbeitet man immer dem Wasser

entgegen, fängt also am weitesten davon an und nähert sich all-

mählich mit der Grabenarbeit der Sumpfstelle. Vom Hauptgraben

aus werden dann die kleineren Abzugsgräben und zuletzt die Saug-

gräben gestochen. Schließlich mündet man den Abzugsgraben in den

betr. See, Bach rc., welcher das Wasser aufnimmt resp. weiter führt,

der jedoch dauernd ein tieferes Niveau als die zu entwässernde Fläche

haben muß.
Wie schon erwähnt, steht die Weite und Tiefe der Gräben im

Verhältniß zur abzuführenden Wassermenge, zum beabsichtigten Maaß

der Trockenlegung und zum ermittelten Gefäll. Für Hauptgräben

genügt meist eine Oberweite von 1—1,5 m, für Sauggräben von

0,3—0,5 m; in Mooren muß die Tiefe bis auf den Mineralboden

gehen, je tiefer die Sauggräben, desto besser ziehen sie. Die Tiefe

hängt auch ab von der Böschung (cfr. § 98). Letztere wird um so

schräger angelegt, je lockerer der Boden und je stärker das Gefäll

ist; in ganz lockerem Boden macht man die Gräben mehr muclden-

förmig, in festem Boden (Thon, Torf 2c.) macht man die steilsten
Wände.

Den Grabenauswurf wirft man auf vertiefte Stellen oder man

übererdet damit gleichmäßig die ganze Fläche; wenn man ihn wallartig

am Rande auphäuft, geht einmal der Grabenrand öfter der Benutzung

verloren, dann kann aber auch leicht der Auswurf wieder in den Graben

hineingespült werden. Sind die Gräben in Thätigkeit, so müssen sie,

so oft es nöthig, gereinigt werden, und zwar pflegt man in die Sohle

der Gräben kleine Pfähle als Merkmale einzuschlagen, wie tief die

Reinigung erfolgen muß. Hier und da werden in die großen Ab-

zugsgräben zum Auffangen des Laubes rc. kleine Flechtwerke (Laub-

fänge) eingelegt. Will man das Grabenterrain selbst noch benutzen,

so füllt man die Gräben etwa zur Hälfte mit dauerhaftem Strauch

(Eiche, Erle) oder Steinen und bedeckt sie wieder mit Erde; solche



Gräben nennt man im Gegensatz zu den offenen Gräben gedeckte

Gräben. (Figur 128.) Ihre weiteste Anwendung finden letztere in
» der Drainage der Land-

 —M—1 A wirthe.
 8 Den entwässerten

« Sumpfboden bepflanzt

man mit kräftigen und

verschulten Pflanzen, wo

es noch nöthig ist in

Hügeln oder Rabatten;
Figur 126. jedoch erst, wenner sich

Unterdrain mit Steinen. d
a Steinschicht, b Deckstrauch, e Deckerde. genugen gesetzt hat.

B. Beschädigungen durch organische Wesen.

1. Aus dem Pflanzenreich.

§ 202.

Den Kulturen und Ansamungen wird das große Heer der Un-

kräuter durch Verdämmen der jungen Pflanzen, durch Aussaugen des

Bodens und im schlimmsten Falle durch vollständiges Ueberwuchern der

Kulturflächen schädlich, wie: Gras, Ginster, Kreuzkraut, Farrenkräuter,
Brombeere, Himbeere, Fingerhut, Heidekraut 2c. Als Vorbengungs-

maßregel gegen ihr Erscheinen ist vor allen Dingen das Universalmittel

gegen alle Unkräuter, nämlich die Erhaltung eines vollständigen Kronen-

schlusses zu beachten; sobald zu viel Licht auf den Boden fällt oder wie

auf Bestandeslücken und Blößen, gar kein Baumschatten mehr vor-

handen ist, finden sich oben genannte Forstunkräuter ein.

Haben sich die Unkräuter irgendwo angesiedelt, so muß man auf

ihre Vertilgung bedacht sein, falls man dieselben nicht etwa zur Bindung

zu losen Bodens (Sand) oder von steilen Hängen gebraucht; doch soll

man dieselben nicht unnütz wegwerfen, sondern sie entweder zu Rasen-

asche verbrennen oder sie mit Laub und Erde 2c. vermengt zu künst-

lichem Humus — Composterde —, deren man stets bei den Kulturen

so dringend bedarf, auf Haufen den Winter über zusammenrotten lassen
oder sie als Streu verwerthen. Bei der Vertilgung des Unkrautes

sind folgende zwei Generalregeln zu beobachten:
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1. Rechtzeitig und dann energisch mit der Ausrottung vor-

gehen, ehe das Unkraut zu sehr überhand nimmt und wuchern kann.

2. Alles Unkraut vor seiner Samenreife entfernen.

Die Vertilgungsmittel sind so mannigfach, daß nur das Allgemeine

hier angeführt werden kann: Alles Unkraut, was sich durch Wurzel-

brut und Ausschläge verjüngt, soll man nicht abschneiden, sondern —

womöglich mit allen Wurzeln — ausroden lassen; alles Unkraut, was

sich nur durch Samenabfall verbreitet, soll man, je nach dem Kultur-

zustande der Fläche, abmähen oder absicheln lassen und zwar jedesmal

vor der Reife seines Samens. Wenn Farrenkraut lästig wird,

so köpfe man dasselbe im Frühjahre mehrmals, bevor es die Blätter

entfaltet hat. Brombeeren bewältigt man am schnellsten durch Nieder-

legen und Uebererden.

Beiden Unkrautarten gemeinsam ist die Vertilgung durch Feuer,

das sog. Ueberlandbrennen, wodurch man Entfernung des Unkrauts

und gleichzeitige Aschendüngung bewirkt. Das Nähere darüber siehe

Waldbau § 134.

Die größte Aufmerksamkeit gegen Unkrautwuchs ist in feuchtwarmen

Sommern nöthig und muß man dann besonders rechtzeitig und energisch

in seiner Vertilgung sein. Der Graswuchs, der leider auf den Kultur-

flächen häufiger noch Gegenstand der forstlichen Nebennutzung ist, wird
dadurch schädlich, daß er durch tiefe Bewurzelung und seine vielspitzige

Oberfläche, die die Verdunstung befördert, den Boden aussaugt und

austrocknet, auch den Boden durch die Verfilzung seiner Wurzeln und

dadurch bedingte Befestigung seiner Oberfläche gegen Luft und Feuchtig-
keit abschließt, sowie die Frostgefahr befördert. Wird nun das Gras,

das sonst durch seine Verwesung einen Theil der entnommenen Nähr-

kräfte dem Boden durch Humusbildung wieder zuführen würde, genutzt

und entfernt, so kann eine den Kulturpflanzen schädliche Entkräftung des

Bodens nicht ausbleiben. Nur die besten und die guten Bodenarten

gestatten neben der Holznutzung eine gleichzeitige kürzere Grasnutzung.

Dazu kommt, daß bei der Nutzung des Grases, die nur durch Sicheln, nie

durch Abmähen stattfinden sollte, häufig Holzpflanzen beschädigt werden.
In welcher Weise die schädlichen und verdämmenden Weichhölzer

entfernt werden, kehrt die Waldpflege resp. der Waldbau bei Besprechung

der Ausläuterungen und Durchforstungen (§8 167 u. ff.).

Schließlich werden aus dem Pflanzenreiche noch unzählige, häufig
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nur mikroskopisch deutlich erkennbare Pilzbildungen schädlich; sehr Vieles,
was wir unter den Krankheiten der Hölzer verstehen — Fäulniß, Krebs,

Rost r2c. —, läßt sich auf Pilzwucherungen zurückführen und ist die

Wissenschaft im Begriff, das Wesen derselben zu erkennen und uns

vielleicht auch specielle sichere Gegenmittel, was die Hauptsache wäre,

anzugeben (efr. § 253).

2. Aus dem Thierreich.

8 208.

a. Durch Säugethiere.

a. Durch Wild.

Da der Wald sämmtliches Wild größtentheils zu ernähren hat,

so ist es natürlich, daß dasselbe — theils um Abwechslung in seiner

Nahrung zu haben, theils in der Noth, namentlich im Winter, wenn

es an der gewöhnlichen Nahrung ge-

bricht — auch die Waldbäume annimmt

und durch Zertreten und Verbeißen der

jungen Pflanzenknospen und .riebe,

durch Benagen, Schälen, Schlagen und
Fegen der Rinde, durch Aufsuchen der

Mast und der Samen, ferner durch

Uebertreten auf benachbarte Felder nicht

selten in erheblicher Weise schädlich wird.

Der Schaden richtet sich nach der Menge
des Wildstandes, und muß man des-

halb auf die Erhaltung eines nur an-

gemessenen Wildstandes bedacht sein,
falls man nicht die Mittel hat, den

Schaden zu ertragen oder man ab-

sichtlich in Gehegen und Thiergärten

großer Jagden wegen einen zahlreichen

Wildstand halten will. Das radikalste

und billigste Mittel gegen Wildschaden

» ist natürlich ein verstärkter Ab—

Figur 129. ,,, schuß, namentlich von Mutter—

ngsschlen wild, im anderen Falle muß man die

wildes Fig-120. Kangeschälen gefährdeten Orte so eingattern, daß ein
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Ueberfallen, oder, wie bei kleinem Wilde, ein Durchkriechen des Wildes

nicht mehr möglich ist (vergl. 8 147). Edle Holzpflanzen, z. B. Eichen-
heister, muß man, soweit dies die Kulturmittel erlauben, durch Um—

dornen schützen“) oder besonders gefährdete Holzarten (Fichtenstangen
an den Fütterungsstellen) mit Kalk oder Theer bestreichen. Sobald

hoher Schnee andauernd liegen bleibt, wie dies namentlich im Gebirge

der Fall ist, dürfen zur Erhaltung des Wildstandes und zur Ver-

meidung seiner Beschädigungen Wildfütterungen nicht unterlassen
werden. Man füttert Heu, Erbsstreu, Klee, Kartoffeln, Runkeln,

Eicheln, Mais, Hafer 2c., wobei man darauf zu achten hat, daß das

Futter in möglichst viele kleine Haufen vertheilt wird, damit jedes

Stück Zutritt hat; von den großen Futterhaufen pflegt das schwächere
Wild — namentlich beim Rothwilde — vom stärkeren abgeschlagen

zu werden. Man sorge auch möglichst für Wasser in der Nähe der

Futterstellen oder lege diese an stets offene Quellen und Bäche.

Die Futterstellen müssen möglichst abgelegen sein und ruhig gehalten
werden (Schutz vor Wilddieben!); das Füttern ist, um Veruntreuungen

zu vermeiden, einer strengen Kontrolle zu unterwerfen, auch soll immer

zu derselben Tageszeit gefüttert werden. Bei geringerem Wildstande

genügt schon das Fällen von Weichhölzern (Aspen) und Weißtannen

in der Nähe des Standes oder der Wechsel; dieselben sollen auch stets

bei anderer Fütterung gefällt werden, da sie als einzig mögliche Grün-

dsung das Wild gesund erhalten und den oft gefährlichen Verdauungs-

krankheiten im Frühjahr vorbeugen. Neben Waldwiesen und Wald-

feldern besäet man auch noch geeignete Gestelle, alte Kämpe 2c. mit

Seradella, gelben Lupinen, namentlich aber mit Vogelknöterig und

*) Gegen das Fegen der Rehböcke lasse ich mit vorzüglichem Erfolge auf

zwei Seiten der Heister 1 m lange geschälte Prügel schräg einstecken, die zum

Schutz gegen Insekten und Verfaulen vorher etwas angekohlt sind; auch hat sich

der Anstrich mit einer dickflüssigen Mischung von  Schweinejauche,  Rinder-

blut und 13 Kalk bewährt, welche im April bei trockenem Wetter (vor Beginn des

Fegens!) an den notorisch gefährdeten Pflanzen angebracht wird; gegen das Ver-

beißen hilft das Bestreichen mit einer Mischung aus 1 Theil Steinkohlentheer,

4 Theilen frischem Kuhdung und so viel Kuhjauche, daß die Masse dickflüssig wird;

gegen das Auswechseln das Bestreichen von Randbäumen mit Rinderblut, gegen

Schälen (an der Futterstelle) Umbinden von Abfallreisig mit geglühtem Draht oder

indem man daselbst Durchforstungsstangen fällen und hohl hinlegen läßt, die dann

das Wild lieber annimmt. Alle diese Mittel helfen jedoch nicht in allen Fällen.
Westermeier, Leitfaden. 7. Aufl. 19
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Topinambur. In Revieren mit viel Haide= und Beerkraut genügt es

meist, dem Wilde — namentlich wenn der Schnee eine Kruste hat, —

durch Eggen in der Nähe des Lieblingsstandes die Haide 2c. zu-

gänglich zu erhalten. Das PNoth- und Damwild wird besonders

durch Schälen (rings oder von unten nach oben Figuren 129, 130

an Fichten, Buchen und Eichen), aber auch durch Verbeißen auf den

Kulturen schädlich, das Auerwild durch Verbeißen der jungen Knospen,
das Schwarzwild durch Uebertreten auf die Felder und Aufsuchen der

Mast, ist jedoch auf der anderen Seite durch Vertilgung der Insekten und

Verwundung des Bodens wieder sehr nützlich, der Hase (Figur 131 ab)

und besonders die Kaninchen durch Benagen von jungen Pflanzen,

seltener durch Verbeißen der Triebe. Die Kaninchen soll man auf alle

Weise (Abschuß, Tellereisenfang, Frettiren) zu vertilgen suchen, da sie
sich ungeheuer vermehren und dann sehr schädlich werden können.

Das Verbeißen des Roth= und Rehwildes hinterläßt eine rauhe Schnitt-

fläche, weil es nur rupfen kann, Hase und Kaninchen eine glatte

Schnittfläche — wie mit einem scharfen Messer abgeschnitten.

Bei dieser Gelegenheit wird noch einmal besonders die Verfolgung

des Eichhörnchens an das Herz gelegt, welches als arger Zerstörer der

Bruten unserer nützlichsten kleinen Vögel und als Schädling vieler

Waldsämereien und der Eichel= und Buchelsaaten auszurotten ist.

8 204.

6. Durch Mäusc. (Vergl. § 13.)

Die Mäuse werden durch Benagen der jungen Laubholzpflanzen

(Hainbuche, Buchs, Eiche, Ahorn, Esche, Rüster) schädlich, welche sie
meist über dem Wurzelknoten an der Rinde (3—7 em hoch) anfressen

oder deren Wurzel sie beschädigen (Figur 131 bc), öfter dringen sie

auch in die im Herbst gemachten Eichel= resp. Buchelsaaten und fressen

den Samen. In von Mäusen gefährdeten Orten muß man deshalb

diese Saaten erst im Frühjahr anlegen. Ein Vorbeugungsmittel ist

das Fernhalten von Graswuchs durch dichte Beschirmung, da die

Mäuse sich hauptsächlich von den Graswurzeln nähren und nur aus

Näscherei oder Noth Holzpflanzen benagen, sowie Auslegen von Weich-

holzreisern; ferner die Schonung der Mäusefeinde, der Bussarde, Thurm-

falken, Eulen, Krähen, Wiesel, Iltis, Igel, des Dachses und des Fuchses.
Bereits benagte Laubholzloden oder sehr schwache Stangen schneidet



man über dem Wurzelknoten mit einem glatten schrägen Schnitt mög-

lichst tief ab, damit der Stock wieder frisch ausschlagen kann. Sollte
der Fraß unterhalb des Wurzel-

knotens stattgefunden haben, so
giebt es keine Rettung. Das

Zurückschneiden soll man jedoch

nur anwenden, wenn größere

(mehr als 5—6 Quadratmeter)

Lücken zu befürchten sind. Alle

Verstecke der Mäuse — Wach-

holderbüsche, Laubanhäufungen,
Brombeerhecken, dichte Aus-
schläge 2c. — müssen entfernt

werden. Als Vertilgungsmaß-

regeln sind Fanggräben und
in diesen Fanglöcher, beide mit

ganz glatten senkrechten Wänden

oder eingesenkten und mit etwas

Wasser gefüllten Töpfen oder

Vergiftung durch arsenik-, strych-
nin-oder phosphorhaltigen Wei-

zen oder Hafer, der in enge

Drainröhren gelegt wird, sehr
zu empfehlen und Schweine-

eintrieb, falls dieser sonst zu-
lässig ist. Man lege auch z. B

in Buchenverjüngungen viele

kleine Reisighaufen auf Stangen
und unter diese die Drain-

röhren mit strychninvergiftetem

Hafer. Die Mäuse sammeln sich
massenhaft unter diesen Schutz-

haufen und vergiften sich; die
todten wurden sogar von den

lebenden gefressen und ein

durchschlagender Erfolg erzielt.

Figur 131.
Hasenfraß (ab) und Mänsefraß (be)

an demselben Stamm.

Vergl. Zeitung für Forst= und
Jagdw. 1887, S. 38. Wenn auf benachbarten Feldern sich viele Mäuse

197
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zeigen, so sichert man die Schonungen und Dickungen durch an der

Grenze gezogene Gräben mit steilen Wänden.

Besonders schädlich wird die der Hausmaus sehr ähnliche auch
etwas kletternde Waldmaus (mus sylvaticus) und die Wühlmaus

(Wasserratte arvicola amphibius) an Stamm und Wurzeln, auf Kul—

turen, in Kämpen und Jungwüchsen; die vorzüglich kletternde Röthel-

maus benagt gern die Lärchen und Laubhölzer in den Spitzen; von

benachbarten Feldern wandert häufiger ein die Feldmaus (arvicola

arvalis); nach den Mastjahren von 1888 und 1890 ist der Mäuse-

schaden wieder stärker aufgetreten und hat sich daran auch a. agrestis,

die oben schmutzig kastanienbraun, unten grauweiße Feldwühlmaus

betheiligt, die in ihrem Benagen der Wurzeln der a. amphibius und

in ihrer Klettergewandtheit a. glareolus fast gleichkommt.

8 205.

h. Durch Vogel.

Von den Vögeln werden besonders die wilden Tauben —die

Ringeltaube, die Hohltaube, die Turteltaube —, die Häher, die

Finken und die Kreuzschnäbel durch Vertilgen der Nadelholzsamen, so-
wie von Eicheln und Bucheln auf den Saaten, den Kämpen und den

Bäumen selbst schädlich. Man schützt sich dagegen durch Bewachen,
Ausstellen von Scheuchen, Bedecken des Samens mit Reisig, durch

Schießen, am besten aber durch Vergiften mit Bleimennige.

Auf der anderen Seite soll man sich den Schutz der nützlichen

Vögel, die in den §§ 17—25 meist nähercharakterisirt sind, dringend

am Herzen liegen lassen, indem man ihre Feinde vertilgt und ihre Ver-

mehrung in jeder Weise fördert.

8 206.

c. Durch Insesltten.

Von allen erörterten Gefahrenist die Gefahr durch Insektenfraß,

namentlich durch viele Raupen- und Käferarten für den Wald die be—

deutungsvollste. Das Laubholz leidet von Insekten erheblich weniger,

so daß wir ein Absterben in Folge Insektenfraßes nur selten feststellen

können; Laubholz kann vollständig entblättert werden und geht doch

selten ein, denn entweder schlägt es noch in demselben Jahre mit dem

Johannistrieb wieder aus, wenn es ein Vorsommerfraß war (z. B.



— 293—

Schwammspinner, Nonne, Maikäfer) oder bei Nachsommerfraß, wenn

die Knospen bereits zur Ruhe gekommen sind, schläft es allmählich ein

und schlägt nach der Winterruhe wieder aus.

Es findet beim Laubholze nur ein nach der Stärke des Fraßes

größerer oder geringerer Zuwachsverlust oder ein Verlust des Samens

statt. Viel mehr leidet das Nadelholz, namentlich Kiefer und Fichte.

Wenn bei Nadelholz Kahlfraß eintritt, so folgt Safterstickung und Blau-
fleckigkeit, die sicherste Todesanzeige, weil dann bereits das Cambium

(siehe § 51) verwest und sich die Verderbniß dem Innern des Holzes
mittheilt. «

Das Nadelholz ist das ganze Jahr hindurch auf die Thätigkeit der

Nadeln angewiesen und muß in seinem Lebensproceß auf das Empfind-

lichste berührt werden, wenn diese plötzlich fehlen.

Nächst den Blättern sind die Wurzeln von Bedeutung, deren

Verlust der Pflanze, sobald sie wie z. B. vom Engerling, abgefressen

werden, sofortigen und rettungslosen Tod bringt. Glücklicher Weise
haben wir todbringende Wurzelfresser nur an jungen Pflanzen, deren

Ersatz leichter ist als der älterer Bäume. Sobald die Basthaut an

Bäumen, wie z. B. von den zahlreichen Borkenkäfern ringsum zerstört

wird, so muß der Stamm ebenfalls eingehen, weil dann die Saft-

circulation zwischen Wurzeln und Krone unterbrochen ist. Beschädi-
gungen von Knospen sind weniger gefährlich, die Blumen= und Frucht-

fresser decimiren oder vernichten nur die Ernte, sie tödten den Baum

nur dann, wenn gleichzeitiger vernichtender Blattfraß eintritt. Für das

Leben des Baumes am ungefährlichsten ist der Holzfraß, z. B. vieler

Bockkäfer, die nur der Nutzbarkeit desselben schaden.

Im Allgemeinen ist der Vorsommerfraß, weil er die Pflanzen in

ihrer wichtigsten Entwicklungsperiode stört, immer bedenklicher als der

Spätsommer= und Herbstfraß, wo die Knospen für das nächste Jahr

bereits gebildet sind und ein Insektenfraß somit wenig Gefahr bringen

kann; schlechte Standorte leiden mehr unter Insektenfraß als gute, weil

letztere widerstandsfähiger sind und besser wiedererzeugen.

§ 207.

Allgemeine Schutz- und Borbengungsmaßregeln.

Den Insekten gegenüber ist wegen ihrer geringen Größe und ihrer

verborgenen Lebensweise eine ganz außerordentliche Aufmerksamkeit
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nöthig, damit man sie gleich bei ihrem ersten Erscheinen auffindet und

die entsprechenden Vorbeugungsmaßregeln ergreifen kann. Bei der un-

geheuren Vermehrungsfähigkeit derselben ist frühzeitiges und ener-

gisches Einschreiten resp. geeignetes Vorbeugen unbedingte
Nothwendigkeit, weil bei dem späteren massenhaften Auftreten eine

Abwendung nicht immer möglich ist. Namentlich in allen Nadelholz-

revieren hat der Forstmann auf folgende Erscheinungen das wachsamste

Auge zu richten:
1. Zahlreiches Schwärmen von Käfern und Schmetterlingen, vor-

züglich derselben Art.
2. Auf besonders häufiges Vorkommen der unten näher be-

schriebenen Insektenvertilger, namentlich der Spechte, Kukuke rc.

3. Auftreten vieler Raupen oder Herabrieseln von Raupenkoth,

resp. das Auffinden desselben unter den Bäumen, auf Wegen und Ge-

stellen in auffallender Menge.
4. Auffallendes Kränkeln von Stämmen, Dickungen und Kulturen,

was sich durch welke Triebe, Grau- und Fuchsigwerden der Nadeln,

Herabfallen von Trieben und Nadeln, Wurmmehlerscheinungen, durch-

löcherte Rinde oder Harzausflüsse in der Rinde kennzeichnet.

An solchen Spuren können wir auch meistens sofort das Insekt

selbst und die Ausdehnung des Schadens erkennen und danach unsere

Mittel ergreifen.

Ein schnelles Welken und Umbiegen an der Spitze und Roth-

werden der eben entwickelten Kieferntriebe verräth den Fraß der Eule,

theilweises oder ganzes Abfressen von Nadeln, Blättern und Blüthen

irgend welchen Raupenfraß, Löcher, Harzausfluß und Verkrümmung
der Knospen den von Rüsselkäfern, das Herabhängen des ganzen

Maitriebes, der sich bald wieder aufrichtet, den des Kiefernwicklers,

versponnene und umgebogene Tannen= und Fichtentriebe den des Nadel-

nestwicklers. Der Fraß der Blattkäfer an Laubhölzern ist an den

durchlöcherten und skelettirten Blättern, der Blattwespen an Gespinnsten,

in denen zahlreicher Koth steckt, oder an stehengebliebenen Nadelresten

zu erkennen. Die Borkenkäfer sind an den vielen kleinen Löchern (wie

mit schwachem Schrot geschossen) mit Wurmmehl resp. Harzausfluß an
den Stämmen kenntlich und werden nach der Art der Fraßgänge unter-

schieden: ovale und schief mündende Löcher in der Rinde zeigen den

Fraß von Bockkäfern und Prachtkäfern an. Fraß an Fichten in der
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Quirlgegend zeigt den Rindenwickler Tortrix dorsana, ein ähnlicher an

Lärchen den Lärchenwickler Tortrix zebeana an, in Erlen fressen ge-

fährlich nur zwei Insekten, an der Rinde und in Pflanzen der Erlen-

rüsselkäfer Cryptorhynchus Lapathi, im Holz Cossus ligniperda

Weidenbohrer. Sobald der Forstbeamte dergleichen verdächtige Er-

scheinungen bemerkt, hat er näher zu untersuchen und die weiter unten

angegebenen Schutzmaßregeln zu ergreifen. Die wichtigsten Vorbeu-

gungsmaßregeln gegen die Borken-, Bast= und Splintkäfer 2rc. bestehen

in sorgfältiger Reinhaltung der Bestände von allem kranken und trocknen

Holze, das den Insekten beliebte Brutstätten bietet, zeitigem Abfahren

oder, wenn dies nicht möglich, Schälen des Holzes, rechtzeitigem und

zahlreichem Fällen von Fangbäumen, gegen Rüsselkäfer in frühzeitigem

Ziehen von Fanggräben und in Stockrodung; ferner in sorgfältiger

Pflege der Bestände; schließlich in der Schonung aller Insekten ver-

tilgenden Säugethiere, Vögel und Insekten (Schlupf= und Mordwespen,

Lauf= und Raubkäfer).

Insektenfraß in Kiefern.

8 208.

Die Kiefer wird namentlich von einigen Schmetterlingsraupen,

zwei Blattwespenraupen, zwei Rüsselkäfern, dem Kiefernmarkkäfer, dem
Engerlinge und der Maulwurfsgrille in oft verheerender Weise heim—

gesucht.

Der Kiefernspinner, Bombyx pini L. (Gastrôpaàcha pini O.).

Der Schmetterling ist der größte unter den sehr schädlichen, ent-

weder hell röthlich oder gelblich oder dunkel bräunlich oder grau ge-

färbt; sofort kenntlich ist er an den schneeweißen Halbmondfleckchen

der Vorderflügel und an der breiten anders gefärbten dunklen Quer-

binde. Die Raupen sind stark behaart, meist dunkelbraun und kenntlich

an den beiden stahlblauen Nackeneinschnitten. Die Puppe ist

dunkelbraun und in einem festen, wattenartigen, schmutzig weißen oder

graubraunen Cocon eingeschlossen. Die Eier sind hanfkorngroß, zuerst

grün, später grau, zerbrochen glänzen sie perlmutterartig, der Koth ist
sehr groß und dick, dunkelgrün.

Der Spinner fliegt Mitte Juli, legt 100—250 Eier in kleineren

Häufchen an die Rinde, an die Nadeln oder auch um Aestchen, woraus
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nach etwa drei Wochen die kleinen Räupchen kommen und sofort die

Nadeln befallen. Beim ersten Frost steigen sie herab und überwintern
im Moose am Fuß der Stämme, besonders gern an den Südseiten.

Gewöhnlich im April bei 6—80 R. Durchschnittstemperatur (es hängt

dies sehr vom früheren oder späteren Eintritt beständigen warmen

Wetters ab) besteigen sie wieder den Baum, bei kaltem Wetter öfters

an der Rinde verweilend und fressen, bis sie sich im Juni, sobald sie

ausgewachsen sind, an Nadeln und Zweigen verpuppen. Die Kiefern—

raupe wird deshalb so gefährlich, weil sie die Nadeln vollständig auf-
frißt und durch diesen Kahlfraß den befallenen Baum öfter tödtet, am

häufigsten wiederkehrt, am größesten und gefräßigsten, dabei unempfind-

lich ist und wenig Feinde hat.

Vorbeugungsmaßregeln: Außer der stetigen Aufmerksamkeit
auf den Koth, auf etwaiges Aufsteigen der jungen Raupen im Spät-
sommer, Fliegen oder Sitzen von Schmetterlingen im Juli 2c. sind in

besonders gefährdeten Kiefernrevieren — d. h. solchen mit schlechten

Boden= und Wuchsverhältnissen —, falls im Herbste nach Eintritt

des ersten starken Frostes gründliche Revisionen am Fuße der Stämme

im Umkreise von 1 m unter dem Moose viele Raupen zeigen, Probe-

sammlungen anzustellen. Zuerst wird dabei das Moos oder die sonstige

Bodendecke bei wieder eingetretenem milden Wetter rings um

den Stamm aufgedeckt; findet sich keine Raupe, so muß noch mit einem

Spähnchen nachgescharrt werden, weil die zusammengerollt liegenden

Raupen leicht übersehen werden, sich zuweilen auch tiefer einwühlen.
Man kann annehmen, daß selbst bei sorgfältigem Probesuchen die

3—6fache Anzahl Raupen übersehen werden. Die Zahl der gefundenen
Raupen, die Zahl der revidirten Stämme und die Größe der abgesuchten

Fläche ist genau zu vermerken; findet man in schlechtwüchsigen jungen

Stangenorten mehr wie 30 Raupen, im Altholze mehr wie 60 durch-

schnittlich pro Stamm resp. mehr wie 15000 pro ha, so muß man

die Vertilgung durch Leimringe anordnen. Man muß außerdem in

möglichst vielen Reviertheilen Probesammlungen anstellen, am besten in

etwa 10 m breiten Streifen durch den ganzen Bestand hin. Eines

der wichtigsten Vorbeugemittel in notorisch gefährdeten Revieren liegt

in der Erziehung von gemischten Beständen, d. h. in Einsprengung

von Eiche, Buche, Ahorn, Fichte, Akazie, Birke 2c., soweit dies der

Standort irgend ermöglicht.
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Vertilgungsmaßregeln: Das einzige Mittel ist das Fangen

der im April wieder aufsteigenden Raupen auf rings um den Stamm

angebrachten 6 cm breiten und 4 mm dick aufgetragenen Raupenleim-

ringen. Zu diesem Zweck müssen die Stämme vorher angeröthet
werden, d. h. man läßt bereits im Winter bis zum 15. Februar in

Brusthöhe auf 8—10 cm Breite mit einem Schnitzmesser an Stangen-

holz, an Altholz aber besser mit dem Borkenhobel von Seitz') vor-

sichtig die grobe Borke glatt wegnehmen. Der Anstrich mit Raupen-

leim (von Mützel u. Schindler in Stettin)““) wird etwa Mitte März,

überhaupt wenn das warme Wetter ein Steigen der Raupen vermuthen

läßt, angelegt. Zum Anstrich empfehlen sich an starken Stämmen die

Leimmaschine von Seitz in Carolath (Post), an schwächeren Stämmen

aber ein Spatel und eine Kelle aus Holz mit bequemem Handgriff und

dreieckigen Seitenwänden.

Die Raupen bleiben entweder (die kleineren) auf dem Ringe sitzen

oder sie sammeln sich unterhalb des Ringes und wandern dann zurück

oder sie sterben in Folge der Besudelung mit dem Anstrich, wenn sie

den Ring nur berührt haben, weil der Leim an Maul und Beinen

trocknet und Ernährung wie Bewegung unmöglich macht. Die Kosten

des Leimens und Ringelns belaufen sich auf etwa 15—20 Mark

pro ha in 20—90jährigem Holz.

Sollten zahlreiche Raupen bereits auf den Bäumen fressen, ohne

vorher bemerkt zu sein, so hilft in Stangenorten ein kräftiges kurzes

Anschlagen mit der vorher umwickelten Axt (Anprällen), worauf die

Raupen herunter fallen.
Die am Tage unthätig an den Bäumen sitzenden Schmetterlinge

können im Juli zur Vorbeuge zerdrückt werden.

Die Raupen werden gefressen von Heher, Kukuk, Pirol, Elster,

Ziegenmelker, Meise, Goldhähnchen, Igel, Krähe, Staar und vom Fuchs.

Meisen und Staare stellen auch den Puppen, die Eulen und Fledermäuse

den Schmetterlingen nach; außerdem haben die Eier in Ichneumonen,

Tachinen, Ameisen, Baumwanzen, Raubkäfern 2c. ihre Feinde.

*) Zu beziehen für 4 Mk. durch Kammerdirektor Seitz zu Carolath (Post).

**) Der Mützel'sche Raupenleim ist der beste. Er hält 3—5 mm aufgetragen

länger als 6 Wochen; das nach etwa 3 Wochen sich bildende Häutchen kann leicht

mit Bürsten oder Besen zerklopft werden. Guter Leim muß schwimmen, sonst ist

er gefälscht.
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Das auffallend häufige Erscheinen von Lauf- und Moderkäfern,

besonders aber der Schlupfwespen und Tachinen“), sind das sicherste

Zeichen des Raupenfraßes. Von den Schlupfwespen sind besonders

wichtig: Ichneumon circumftexus, gebogener Ichneumon, die größte
je eine in einer Raupe oder Puppe als Made vorkommende Schlupf-

wespe; lchneumon globatus, Knäuelichneumon, mit seinen im Mai

massenhaft auf den Raupen sitzenden weißen zusammengeballten Tönnchen,
von dem mehr als 100 Maden in einer Raupe vorkommen. Im

Ganzen kommen im Spinner etwa 50 Arten Schlupfwespen vor, welche

in der Raupe, der Puppe oder den Eiern als Maden leben und sie

schließlich tödten. Häufig decimiren das Insekt auch stark grassirende

Pilzkrankheiten.

8 209.

Die Eule, Forl= oder Kieferneule. Nöctüa (Trachéa)

pinipêérda. Figur 13, Seite 40.

Ein kleiner Falter; Vorderflügel zimmetröthlich mit graulicher

Beimischung und weißen Flecken, Hinterflügel und Hinterleib graubraun
mit fadensörmigen Fühlern. Die 16füßige Raupe ist kahl, gelblich
grün, mit 3—5 weißen und je einem gelben Streifen auf jeder Seite

dicht über den Beinen. Die zuerst grüne, später dunkelbraune Puppe

ist leicht kenntlich an 2 Spitzchen am After. Die halbkugeligen

grünen Eier stehen zu 3—8 reihenweis an den Nadeln. Der Koth

ist lang und dünn und besteht aus drei Stücken. Auffallend ist die

Eule durch ihren frühen Flug, bereits Ende März bis Mitte Mai.

Sie befällt die jungen Stangenhölzer, auch wohl Schonungen, und die
Raupen fressen von Mai bis Mitte Juli nicht nur die Nadeln der

Triebe, sondern sie bohren sich auch in den noch weichen Maitrieb ein.

Puppe von Ende Juli bis Ende März unter dem Schirm der Fraß-

bäume. Im Gegensatz zum Spinner, der besonders auf schlechtem

Boden haust, kommt die Eule auch auf besserem Boden, namentlich in

20—40jährigen Kiefernstangen, selten in Fichten vor; selbst kahl ge-

fressene Bestände können sich in Folge Bildung neuer Scheidentriebe

*) Welches Gewicht auf den Einfluß der parasitischen Insekten bei Kiefern-

spinnergefahr gelegt wird, beweist ein Ministerialrescript vom 20. Februar 1877,

welches die genaue Untersuchung der im Winterlager befindlichen Raupen auf

etwaige Infectionen allgemein anordnet.
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wieder erholen; bilden sich aber Rosetten“) an den Zweigen, so ist das

Eingehen wahrscheinlich. Zur Vorbeuge achte man Abends im Früh—

jahre (auf dem Schnepfenstrichel) auf die schwärmenden Falter und

untersuche dann später die erreichbaren Maitriebe nach den grünen Eiern

oder Ende Mai und Juni nach den Raupen, umgeknickte, welke, ver-

kümmerte, verschrumpfende und entnadelte Maitriebe deuten am besten

auf das Vorhandensein von Eulenfraß hin.

Das Hauptmittel dagegen ist Schweineeintrieb von Juli ab,

wenn die Raupen zur Verpuppung herabkriechen, womöglich von härteren

russischen oder polnischen Rassen, da unsere veredelten Schweine nicht

mehr recht geeignet erscheinen. Ist die Kalamität besonders groß, so
muß man auch noch die Raupen sammeln, und wenn die Raupe bei

eintretendem Futtermangel wandern sollte, Fanggräben ziehen; selbst
im Winter treibt man noch Schweine ein, um die Puppen zu ver-

tilgen. Recht wirksam ist das Abprällen von schwachen Stämmen und

Aesten in untergehaltene Tücher mit umwickelten Aexten (von Anfang
Mai an).

Als nackte Raupe ist die Eule gegen schlechte Witterung empfind-

lich und hat unter allen Thieren zahlreiche Feinde; von Ichneumonen,

Tachinen und Pilzen wird sie besonders stark befallen, ferner stellen
ihr nach: Meisen, Goldhähnchen, Finken, Drosseln, Pirol, Heher; am
Boden in der Ruhe: Igel, Dachs, Wildschwein, Spitzmaus, zahlreiche

Laufkäfer. Unsere künstlichen Gegenmittel verschwinden dem Gegengewicht
dieser Feinde gegenüber und bleiben deshalb auf große Nothfälle

beschränkt.

210.

Der Spanner oder Kiefernspanner. Geométra (Fidonia)

piniärla. Figur 12.

Der männliche Falter hat doppelt gekämmte Fühler und hellgelbe

dunkelbraun gefleckte Flügel, das Weibchen dagegen braunrothe Flügel
und fadenförmige Fühler.

*) „Rosetten“ nannte zuerst Ratzeburg jene eigenthümlichen büschelförmigen
Triebbildungen an den Kiefern, welche als Vorboten des Todes aufzutreten

pflegen. Einen Anhalt, ob sich der Bestand halten wird, bieten weniger die Menge

der noch erhaltenen Nadeln (Ratzeburg), als der Zustand (Größe und Fülle!)

der Knospen. (Robert Hartig.) Jedenfalls treibe man nie vorschnell

ab, sondern warte und beobachte möglichst lange.
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Die grüne kahle Raupe hat nur 10 Füße und einen grünen Kopf,

der wie der ganze Leib hell und dunkel grün gestreift ist.

Die Puppe unterscheidet sich von der Eulenpuppe nur durch den

einspitzigen After. Die grünen Eier sitzen zu 2—12 an den Nadeln

der Krone; die Raupen fressen von Juni bis Oktober die Nadeln,

worauf sie sich herunterspinnen und unter dem Moose als Puppen wie

die Eule unter dem ganzen Baunschirme zerstreut überwintern. Die

Nadeln sind meist unten ganz, oben nur am Rand angefressen; die

Triebe sehen grob borstenförmig, das Fraßgebiet grau bräunlich von

Weitem aus. Die Falter fallen im Juni, zuweilen schon früher, durch

ihren schnellen taumelnden Flug auf, im Herbst die an langen Fäden

schaukelnden Raupen. Der Koth ist klein, unregelmäßig eckig. Fraß
besonders an 20—40jährigen Kiefernstangen.

Das einzige wirksame Mittel dagegen ist Schweineeintrieb von

Oktober bis April, auch Entfernung der Streudecke nach erfolgter Ver-

puppung hat sich zuweilen bewährt; im Uebrigen sind dieselben Mittel
wie gegen die Eule, mit der sie in ihrer Oekonomie viel Aehnlichkeit

hat, anzuwenden und hat sie fast dieselben Feinde wie jene, namentlich:

Ichneumonen, Tachinen, Pilze, Raubkäfer, Baumwanzen, Wespen,
Ameisen, Drosseln. Da die Raupe die Knospen verschont, so gehen

die Bestände, selbst bei Kahlfraß, fast nie ein; man sei deshalb doppelt
vorsichtig, ehe man abtreibt.

8 211.

Die kleine Kiefernblattwespe. Tenthrädo (Lophyrus) pini.

Die kleine dicke und gedrungene, etwa Stubenfliegen-große Wespe

hat einen braungelb oder braunschwarz gebänderten Hinterleib, das

Männchen ist kleiner und bis auf die rothgelben Beine ganz schwarz,

sie summst wie eine Schmeißfliege und ähnelt ganz einer dicken Fliege.

Die zarten grünweißen wurstförmigen Eier sitzen in der Nadelkante

meist oben in der Krone wie eingesägt.

Die dunkelgrüne schwerfällig wandernde nackte Raupe hat einen

rothbraunen Kopf, 22 Füße und über jedem Fußpaare ein sehr charak-

teristisches schwarzes liegendes Semikolon (——). Der Cocon ist schmutzig
braun, lederartig und tonnenförmig, im Winter an der Erde, im Sommer

am Baum. Die Wespen schwärmen im April und Juli, also doppelte
Generation.
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Der Fraß ist leicht daran kenntlich, daß die Nadeln selten ganz

abgefressen werden, sondern kleine Stümpfchen überbleiben, meist werden
auch nur die vorjährigen Nadeln gefressen, von denen die Mittel—

rippe stehen bleibt, erst in der Noth kümmernde Maitriebe. Bei der

Berührung der Zweige verrathen sich die immer in Haufen sitzenden

Räupchen durch Emporschnellen des Kopfes.

Der unter den Bäumen liegende Koth hat eine rhombische Form.

Mit Vorliebe werden unterdrückte, schlechtwüchsige, freiliegende

oder Randbestände befallen, erst bei größerer Ausdehnung greifen die

Raupen auch das Innere großer Bestände an und werden dann, da sie

kahl fressen, sehr schädlich; in kräftige Schonungen kommen sie fast nie.
Das einzige sichere Mittel ist das Sammeln der Raupen im Mai

und Juni oder September und Oktober, wenn die Räupchen noch in

Klumpen fressen, indem man die befallenen erreichbaren Zweige in

untergehaltene Gefäße oder Tücher abschüttelt oder die Raupen zerquetscht

oder älteres Holz bei kaltem Wetter anprällt, öfter haben sich auch mit

Raupenleim bestrichene Stangen bewährt, die während der Schwärm—

zeit aufgestellt werden.

Die nackte Raupe hat ebenso zahlreiche und dieselben Feinde als

die Eulen- und Spannerraupe. Die natürlichen Feinde in der Thier—

welt bilden auch hier das Hauptgegengewicht. Mit ihr fressen meist

noch andere ähnliche, meist schwer zu bestimmende Blattwespengattungen

zusammen.

8 212.

Die große Kiefernblattwespe. Thenthredo (Lyda) pratensis.

Die Wespe ist größer als die vorige, oben schwarz mit vielen

gelben Flecken auf Kopf und Bruststück und rother Einfassung des

Hinterleibes. Die grüne nackte Raupe hat nur6 deutliche Füße vorn

und 2 auswärts gerichtete Spitzen am letzten Ring; die kahnförmigen

grünlichen Eier sitzen einzeln an den Nadeln, die Puppen ohne Cocon

in kleiner Höhle in der Erde. Koth in einem Gespinnst in den

Zweigen. Die Raupe frißt aus ihrem Gespinnst heraus die Nadeln,

die sie vorher abbeißt, und wandert allmählich von unten nach oben,

das Gespinnst immer vergrößernd. Der Hauptfraß findet vom Juni

bis August statt; die Wespen schwärmen lebhaft im Mai bis Juni.

Kenntlich ist der Fraß daran, daß die Bäume unten ganz kahl gefressen
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sind, während die Zweigspitzen und die Krone noch benadelt sind.

Meist wird junges schlechtwüchsiges Holz, später auch 30—40jähriges
Stangenholz befallen.

Hauptmittel dagegen ist Schweineeintrieb im Herbst und Winter

oder Aufhacken des Bodens, um die überwinternden Raupen und Puppen

zu vernichten, sowie Schonung der sie vertilgenden Thiere, wozu wir

noch bei größerem Fraße die Mäuse und Spitzmäuse rechnen müssen,

die nach neueren Beobachtungen die nackt ruhenden Larven und Cocons

fressen. Die Wirkung der zahlreichen Feinde ist um so größer, als die

Larven mehrere Jahre überliegen.

8 213.

Die Maikäfer. Melolöntha vulgäris und hippocastani.

Das Männchen unterscheidet sich vom Weibchen durch einen

breiteren und längeren Fühlerfächer ( 7blättrig, 2 6blättrig), sowie

viel längere Hinterleibsspitze. Der Engerling von M. hippocastani

gebraucht 5, von M. vulgaris meist nur 4 Jahre zu seiner Entwicklung

vom Ei bis zum Käfer, deshalb kehren die Hauptflugjahre nur alle

4—5 Jahre wieder; die Flugjahre sind in den verschiedenen Gegenden

verschieden. Der Käfer frißt von Kiefern und Fichten höchstens die

männlichen Kätzchen, sonst die Laubhölzer, namentlich Eichen, Birken,
Pappeln, besonders freistehende Bäume. Der Engerling frißt die

Wurzeln aller Holzpflanzen und tödtet dieselben bei intensivem Fraß.

Nach den neuesten Untersuchungen des Forstmeisters Feddersen,

deren Resultate im Folgenden wiedergegeben werden, ist übrigens
M. hippocastani in erheblicherem Maße am Fraße betheiligt, als man

bisher annahm.
Lebensweise: Die Käfer schwärmen eine halbe Stunde vor bis.

eine Stunde nach Untergang der Sonne; das Weibchen sucht hoch-

liegende, warme, lockere Stellen zur Eierablage und legt dort 18—27

Eier 6—32 em tief ab, von denen jedoch nur etwa 1 nach etwa 7 Wochen

auskommen; bis Mitte Juli bleiben dieselben zusammen, um sich dann

zum Fraße zu zerstreuen; bei starkem Fraße wandern die Engerlinge.

Sie vermögen die Kiefer in allen Altersstadien, selbst über 100 Jahre

alte Stämme durch Abfressen der Wurzeln zu tödten. Im September

vor dem Flugjahre verpuppen sie sich und werden bereits nach einem

Monat Käfer, die dann 1 m tief in der Erde überwintern.



— 303 —

Am gefährdetsten sind verödete, trockne heiße Haideböden, die

Kahlschlagwirthschaft fördert die Ausbreitung.
Vorbeuge: a. Wirthschaftliche Maßregeln. Natürliche Ver-

jüngung durch Freihauen von guten Vorwuchshorsten und ringförmige

Vergrößerung derselben, Führung vieler kleiner Löcherhiebe, um die

Freilegung des Bodens zu vermindern, jedoch stets mindestens ein

Jagen entfernt von Fraßstellen; auf verödeten Kahlflächen säe man

dünn Lupinen auf den im Herbst vor dem Flugjahr umgepflügten

Boden und säe oder pflanze gleichzeitig die Kiefer hinein. Die Kämpe
— eine Hauptbrutstätte — belege man in den Zwischenreihen mit

einer dicken Laubschicht und über dieselbe womöglich noch Schilf, was

die Weibchen sicher abhält.
b. Abwehrmaßregeln: Die Vorbeugemaßregeln decken sich mit

den Vertilgungsmaßregeln und bestehen im Sammeln der Käfer in

den Flugjahren. Man biete alle Arbeitskräfte (auch die Schulen,

wenn irgend möglich!) auf und lasse von früh 4—10 Uhr die Käfer

schütteln, in Blechgefäße (Gießkannen) und Säcke sammeln und dann

in großen Kochkesseln tödten. Sind die Käfer nicht als Dungmittel,

Schweine= oder Hühnerfutter zu verwerthen, so menge man sie mit

Kalk und vergrabe sie. Das Sammeln geschieht am besten im Accord

und kostet nach Feddersen etwa 12 Pfg. pro Liter mit je 4—500

Käfern. Im Juli und August vor dem Flugjahre liegen die Enger-

linge sehr flach; wo die vielen welken Pflanzen, die lockere Erde, viele

Maulwurfshügel den Feind verrathen, lockere man den Boden mit

Kartoffelhacken und sammle die Engerlinge, was nach Federsen gute

Erfolge hatte und pro Liter 24 Pfg. kostete.

Die Feinde: Maulwurf, Krähen, Staare, Würger, Eulen, Fuchs,

Dachs, Marder, Igel, Fledermäuse sind in Fraßgegenden zu begünstigen.

8 214.

Der große braune Räüsselkäfer.“) Curcuülio pini Ratzb.

(Hylöbius abiétis I.) Figur 7, Seite 36.

Er ist ein mittelgroßer (6—13 mm) brauner Risselkäfer mit

gelben abgebrochenen Querbinden. Die Larve lebt unschädlich in den
 ”n

*) Mit dem großen braunen Rüsselkäfer frißt stets der ihm zum Verwechseln

ähnliche, aber meist kleinere Hylobius pinastri (Gyll.), namentlich auf Kiefern und
in derselben Weise zusammen. H. pinastri ist nur 4—9 mm groß (H. abistis
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Wurzeln der frischen Stöcke auf den Schlägen, um so schädlicher wird

der Käfer, welcher mit seinem Rüssel die kleinen Pflanzen (von 2 bis

8 Jahren) in besonders schädlicher Weise ansticht und dann viele erbsen—

große Löcher in der Rinde frißt, die einen Harzausfluß veranlassen und

meist tödtlich werden; die Wundstellen haben ein grindiges Ansehen.
Er frißt am liebsten an Kiefern und Fichten, selten an allerlei

Laubhölzern.
Lebensweise: Auf den frischen (diesjährigen) Schlägen entwickeln

sich nach der im April erfolgten Eierablage die jungen Larven im

Juni, sind Ende Juli schon halb- im September ganz ausgewachsen;

sie nageninWurzeln,Stöcken, Abfallreisig ec. in unschädlicher Weise
breite furchenartige auffallende Fraßgänge und bohren am Ende der—

selben und zwar stets hinter einem Spahnpfropf ihre Puppenhöhle;

nach 8—9 Monaten, stets im Anfang Juli des zweiten Jahres ver—

puppen sie sich, um schon Mitte Juli als junge Käfersich auszubohren,

die dann, ohne bemerkbaren Schaden, fressen und unter Moos und

Rinden überwintern. Im April beginnt der verderbliche Fraß, die

Flugzeit und die Eierablage des alten Käfers.

Mit ihm fressenin der Kiefer5wurzelbrütende Hylesinen, nämlich
H. ligniperda, attenuatus, angustatus, opacus und ater (am zahl-

reichsten), in Fichten nur H. cunicularius zusammen.

Gegenmittel. Die diesjährigen Schlagflächen z. B. 1892 werden

im Frühjahre, sobald die Witteruug es gestattet, durch spatentiefe und

spatenbreite Fanggräben mit nach unten abgeschrägten glatten
Wänden umgeben, die alle 10 m ein 0,3 m im Kubus haltendes

Fangloch mit ebenfalls nach unten abgeschrägten ganz glatten

Wänden haben; etwa durch die Schläge führende Wege sind ebenfalls
zu isoliren, da gerade aus diesen die Käfer am liebsten überlaufen. Bei

etwa noch nicht beendeter Abfuhr sind die Gräben stets zu erneuern,

namentlich sind alle Brücken (überliegende Reiser, Strauch rc.) zu ent-

fernen. Im Juni (1893.) sind diese Gräben gegen die im Juli zu

erwartenden jungen Käfer wieder fängisch zu stellen und auch zur

Sicherheit im folgenden Frühjahr (1894) noch einmal zu räumen und

6—13 mm) und glänzend, die Beine incl. der Schenkel roth — bei H. abistis

schwarz oder dunkel. Uebrigens wechseln bekanntlich die Farben bei diesen Rüssel-

käfern, ebenso wie die Größen sehr. H. pinastri ist beweglicher und frißt mehr
in der Höhe.
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fängisch zu halten. An warmen Tagen sind die Käfer nöthigenfalls

täglich in Gießkannen von Frauen zu sammeln, die zugleich alle Brücken

entfernen und sich dabei vor Beschädigungen der Grabenwände sorg—

fältig zu hüten haben, auch schlechte Stellen der Gräben wiederherstellen.

Die abgelieferten Käfer werden vom Beamten in einem bestimmten

Gefäß, in welchem man vorher Probezählungen der darin enthaltenen

Käfer vorgenommen hat, nachgemessen und wird ihre Zahl gebucht,

dann werden sie in kochendem Wasser verbrüht und als Futter für

Schweine und Hühner verwerthet. Wo die Gräben nicht gut fangen,

z. B. in bindigem Boden (Boden 1.—II. Cl.), der den Käfern das

Heraufkriechen ermöglicht, sowie im Gebirge — lege man reichlich

Fangmaterial (Kloben, Knüppel, Reiser, Rinde und zwar stets mit der

Rindenseite an die Erde) von Juni ab, das alle paar Tage mit jenen

Hylesinen, die sich auch gern darunter fangen, abzulesen und auch im

Juli des zweiten Jahres zu erneuern ist; die Schläge sind sorg-

fältig zu roden und ist alles Brutmaterial, besonders der Abraum,

zu entfernen, resp. zu verbrennen; wo dies nicht möglich — ist eine

2—3jährige Schlagruhe geboten, ehe man kultivirt.

§ 215.

Die kleinen Rüsselkäfer (Pissödes).

Curculio (pissodes) notatus, Weißpunktrüsselkäfer. Ist
nur halb so groß als der vorige, hat einen längeren und dünneren

Rüssel, ein helleres Braun, zwei große Querbinden und 8 weiße Punkte

auf dem Halsschild. Flugzeit Mai—Juni, Larven Juni—Juli, Ver-

puppung derselben in einer Splintwiege mit Spanpolster im August,
Auskommen des Käfers im Herbst, Ueberwintern im Moos 2c.; es kommen

aber auch viele Unregelmäßigkeiten vor, so daß Eichhoff sogar eine
doppelte Generation behauptet. Von ihm wird die Larve besonders

schädlich, die unter der Rinde, gewöhnlich unter den Astquirlen junger

4—12zähriger Kiefern, auch in Stangen, oft 20—30 zusammen aus-

kommt und dann von oben nach unten immer breiter werdende Gänge

unter dem Baste frißt, oder sie kommt in den Zapfen aus und zerstört

dann oft einen großen Theil der Ernte. Der Fraß ist in den Kiefern-

schonungen an dem Rothwerden der Stämmchen kenntlich, welche an
Westermeier, Leitfaden. 7. Aufl. 20
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den unteren Quirlen Löcher, wie mit schwachem Schrot Nr. 6—7 ge-

schossen, zeigen; er findet im Sommer statt. Die absterbenden Pflanzen

werden mit den Larven im Sommer (Juli) ausgezogen und verbrannt, auch

fängt man die Käfer während der Schwärmzeit an Kiefernfangbäumen

(Stangen), die in der Nähe der gefährdeten Kulturen und Schonungen

gefällt werden, massenhaft. Weniger frißt der Käfer in Stangen und

Altholz.

Curculio (pissodes) piniphilus. Stangenrüsselkäfer.
Die kleinste von den schwer zu unterscheidenden Pissodes-Arten (2,3 mm);

der rostbräunliche Käfer ist fast ganz bedeckt mit weißen Haaren; die

für die pissodes sonst charakteristischen zwei Querbinden mehr verwischt,
die hintere artet in zwei große rostfarbene Punkte aus. Gene-

ration ist von mir als 2jährige festgestellt, während sie bei den übrigen

Arten 1jährig ist.

Er frißt im Stangenholz wie im Gipfel alten Holzes. Sein

Fraß fällt durch die vielen weißen Flecke — als wenn die

Stämme mit Kalk bespritzt wären —sofort in die Augen; er

befällt namentlich unterdrücktes Holz — soweit die Rinde zart ist,

und findet man hier die charakteristischen schwarzen Schnörkellarven-

gänge unter dem grünen Baste. Sonstige Lebensweise wie bei p. notatus.

Der Käfer thut unter Umständen sehr bedeutenden Schaden in Kiefern-

stangenhölzern. Die befallenen Stämme müssen vor der Schwärmzeit,

spätestens im Mai — man hat ja ein Jahr Zeit dazu —heraus-

gehauen und abgefahren werden, auch muß alles Abfallreisig, in dem

ich stets viel Brutmaterial gefunden habe — ausgebracht und ver-

brannt werden.

C. (P.) hercyniae. Harzrüsselkäfer. Nur etwas größer

(3 mm) wie der vorige und schwarz, die beiden Querbinden bilden

getrennte schräg gestellte helle Punkte. Lebensweise 2c. wie bei p. notatus.

Er befällt kränkelnde 60— 100jährige Fichten und bringt sie zum Ab-

sterben. Er wird ebenfalls leicht an den weißen Harzflecken an der

Rinde entdeckt und muß das befallene Holz schnell eingeschlagen, ent-

rindet und die Rinde verbrannt werden. Fangbäume nimmt er

stark an.

Weniger wichtig ist der zuweilen in Tannen auftretende p. piceae
und der an fast allen Nadelhölzern fressende p. pini.
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8 216.

Der Kiefernmarkkäfer. Hylesinus pinipörda.

(Waldgärtner.)

Ein kleiner (5 mm) röthlich brauner bis schwarzer Käfer, sehr

fein gestreift, punktirt und etwas runzlig, vom Borkenkäfer wie alle

Bastkäfer dadurch unterschieden, daß er einen etwas spitzer zulaufenden

Kopf hat. Der Käfer fliegt im frühen Frühjahr und im Juli (doppelte

Generation) in geschlagenes Holz und kränkelnde Stämme und legt

unter der Rinde —einen Lothgang, der oben mit einer charakteristischen

Krücke anfängt, fressend — seine Eier ab, woraus sich die jungen

Käfer Ende Juli und im Herbst entwickeln und in die jungen Triebe

von Kiefernrandbäumen, seltener weit in die Bestände hineinfliegen,

dieselben ausbohren und, wenn sie abbrechen, mit diesen herunterfallen;

bei eintretendem Froste bohrt sich der Käfer am Wurzelknoten in den

Splint der Bäume, um zu überwintern, seltener bleibt er in den ab-

gefallenen Trieben. Er wird also in dreifacher Weise schädlich: durch

Ausbohren der Triebe, Zerstörung der Basthaut mit seinen Larven-

gängen und Anbohren des Wurzelstocks. Kenntlich ist der Fraß an

den im Spätsommer und Herbst unter den Kiefern liegenden zahl-

reichen hohlen Trieben mit einem Harztrichter und schon von weitem

an den stark durchfressenen und lückigen Kronen der Bestandesränder.

Bei wiederholtem oder starkem Fraß werden die Stämme wipfeldürr

und gehen ein, abgesehen davon, daß meistens die Zapfenernte ver-

nichtet wird.

Als bestes Mittel ist das bis Ende Mai zu bewirkende Abfahren

alles Schichtholzes aus dem Reviere und sorgfältige Herausnahme aller

kranken und trocknen Stämme zu empfehlen; auch sucht man den Käfer

auf kranken Fangbäumen, die 1—2mal im Sommer zu erneuern und

sobald sie mit Brut besetzt zu schälen sind, wie den Borkenkäfer (siehe

§ 220) zu fangen. Die ersten Fangbäume müssen etwas vor den

beiden erwähnten Schwärmzeiten — etwa im März und Ende Juni —

gefällt und bald geschält werden.

§ 217.

Einige sehr kleine Borken= und Bastkäfer, Bastrichus bidens, B.

laricis, Hylesimus ater, minor 2c., die öfter durch ihre feinen Larven-
20*
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gänge im jungen Holz den Kiefernkulturen und sonst schädlich werden,

fängt man wie die großen Rüsselkäfer, auch oft mit diesen zusammen

unter Fangknüppeln, die man jedoch schon von Februar an den Sommer

über legen muß, noch sicherer jedoch kurz vor den Schwärmzeiten im

Frühjahr und Herbst auf kränkelnden Fangbäumen mit H. piniperda

oder b. typographus zusammen. Neuerdings ist besonders über die

Beschädigungen von h. ater an den Wurzeln junger Kiefern und

Fichten, von h. minor in Kieferstangen geklagt; ersteren sammle man

in Fanggräben, letzteren an Fangstangen.

In den Schonungen wird noch die Raupe des sehr kleinen Kiefern-

wicklers, Tortrix büoliana, hellbraun mit glänzend schwarzem Kopf
und Nacken, durch Anfressen der Triebe in Schonungen im Mai bis

Juni, die sich dann umbiegen, aber meist wieder weiter wachsen, schädlich.

Der Fraß ist sofort an den auffallend gebogenen Maitrieben zu er-

kennen, welche man bis Mitte Juni abbrechen und mit der darin

sitzenden schmutzig gelben nackten 18füßigen Raupe vernichten muß.
Mit ihr zusammen frißt oft in den Knospen 6—15 jhriger Kiefern
der Kiefernknospenwickler T. turionana, der dem vorigen sehr ähnelt;

die befallenen am Harzausfluß leicht kenntlichen Gipfelknospen sind im

April—Mai auszubrechen.

8 218.

Die Werre (Maulwurfsgrille, Reuterwurm).

Gryllus gryllotälpa.

Die Werre ist in Saatkämpen von Kiefern und Fichten, aber auch

an jungen Laubholzpflänzechen, in Garten und Feld außerordentlich

schädlich. Man erkennt sie an den zahlreichen einzeln absterbenden

Sämlingen und Pflänzchen, an den vielen federkiel= bis fingerdicken

Gangaufwürfen und an dem unterirdischen Zirpen (des Männchens)

Anfangs Juni. Das wirksamste Mittel ist das Aufsuchen und Aus-

heben der Nester mit ihren 150—300 gelblich weißen Eiern von An-

fang Juni bis Anfang Juli in den Saatbeeten oder auf benachbarten

Rasenflächen, wo sie sich meist durch plätzeweises Welken des Grases

verrathen. Man verfolgt sorgsam die Gänge immer weiter, bis sie

spiralig nach unten gehen, wo man auf das etwa 10 em tief liegende

mit harter Erdkruste umgebene Nest kommt; auch das Wegfangen in

in den Gängen eingegrabenen Töpfen hat sich in Kämpen bewährt
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Als unfehlbares Mittel empfiehlt ferner Ney (Allgem. Forst- u. Jagd-

zeitung 1887 S. 69) Folgendes: Anfang Juni an einem heiteren Tage

nach starkem Regen verfolge man die Nestergänge bis sie abwärts

führen; hier schütte man einen Eßlöffel Brennöl hinein und danach

soviel Gießkannen Wasser, daß das Loch überläuft. Die durch das
Oel unbeholfenen Werren kommen zu Tage und werden leicht gefangen.

Kommen die Werren nicht binnen 10 Minuten, so war das Loch ver-

stopft und muß man das Hinderniß beseitigen.

Insektenfraß in Fichten.

8 219.

Die Nonne. Lipäris (bombyys) mönacha. Figur 14, Seite 41.

Ein mittelgroßer weißer im Zickzack dicht schwarz gestreifter Schmetter-
ling mit rosenrothen breiten Querbinden am Hinterleib, woran

er vor andern ähnlichen Schmetterlingen sofort zu erkennen ist. Die

16 füßige meist röthlich graue, lang und dicht behaarte Raupe ist leicht
kenntlich an einem sammetschwarzen Nackenfleck auf dem zweiten Ringe

und einer dunklen, einen länglich hellen Streifen einschließenden Rücken-

binde. Die dunkelbraune schillernde mit Haarbüscheln versehene Puppe

findet sich zwischen einzelnen Fäden versponnen an Nadeln und Rinde.

Die röthlich braunen, später grauen schillernden fast kugelförmigen Eier
sitzen zu Gruppen von 10—50—100 unter Rindenschuppen. — Der

Koth ist schmutzig grün, dick, walzig mit deutlichen Längsfurchen und
Sterneindruck auf dem Querschnitt. Die Nonne fliegt Mitte Juli bis

Anfang August sehr beweglich, legt dann unter der mittelstarken Rinde
in Stangenhölzern und Baumholz 5—15 m hoch bis zum Beginn der

glatten Rinde nackt überwinternde Eier, aus welchen Ende April

bis Anfang Mai die kleinen Räupchen entschlüpfen und je nach dem

Standort und Wetter 1—6 Tage neben dem Neste auf der Rinde in

thaler= bis handgroßen Häuschen, sog. Spiegeln, sitzen bleiben, bevor
sie baumen. Bis zur Halbwüchsigkeit spinnen sie. Sie fressen von

Mai bis Juli, wo die Verpuppung stattfindet, nicht nur die von ihr

allerdings bevorzugte Fichte, sondern auch ebenso Kiefern und fast alle
Laubhölzer und werden besonders dadurch schädlich, daß sie nicht nur

(Mai) Triebe, Knospen, Nadeln und Blätter angreifen, sondern die-
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selben verschwenderisch meist nur so anfressen, daß sie herunterfallen
oder absterben müssen und dann gleich an neue Blätter und Triebe

gehen, um es mit diesen ebenso zu machen. Durch dieses unstete Fressen

wird die Nonne in so furchtbarem Grade schädlich. In Kiefern frißt
sie häufig mit der Forleule und Blattwespe, in Eichen mit dem

Schwammspinner und Goldafter, auf Rothbuche mit dem Rothschwanz

zusammen. Zuerst zieht sie ältere Stämme vor, bei Ausbreitung des

Fraßes greift sie jedoch alles Holz und Unterholz an.

Der Fraß dauert meist drei Jahre hintereinander. Da das Insekt

auch die Knospen angreift, so tritt nach Kahlfraß meist Absterben
der Bestände ein.

Gegenmittel. 1. Das Tödten der Raupen kann auf Kul-

turen, Kämpen und zartem Unterholz vorgenommen werden, wohin die

Raupen bei starken Stürmen und Winden von den benachbarten be-

fallenen Beständen leicht übergeweht werden. Man zergquetscht sie am

besten mit Pincetten, die man sich selbst aus grobem Draht biegt. Bis

Ende Juni sind solche Stellen fort und fort zu revidiren und event.

abzusuchen.

2. Das Tödten der Weibchen. Diese sind leicht durch Größe,

Farbe, fadenförmige Fühler und festes Sitzenbleiben kenntlich. Man sucht
sie namentlich in solchen dunklen Bestandtheilen, die in der Nähe von

lichten und kahlgefressenen Orten sind, überhaupt im Schatten auf und

zerquetscht oder beschmiert sie mit in Raupenleim getauchten Lappen

an langen Stangen. Etwa 5—6 Tage nach dem Erscheinen der ersten

Schmetterlinge sind sie dort massenhaft zu finden. Das Tödten der

Spiegel, die man im ersten Frühjahr gleich nach dem Auskriechen zer-

quetscht oder besser mit Raupenleim betupft, ist ein gutes Vertilgungs-

mittel. Als natürliche Feinde haben sich namentlich bewährt: Kukuk,

der Puppenräuber (Calosôma Sycophänta) und die Nonnenraupenfliege

(Tachina monächae); Meisen und Baumläufer decimiren stark die
Eier und Puppen.

Ein durchschlagendes Vertilgungsmittel ist uns leider noch nicht

bekannt; am erfolgreichsten ist wohl noch das Spiegeln. Der Erfolg

des neuerdings vielfach vorgeschlagenen Leimens der Bestände genau
so — wie gegen den Spinner — oder da, wo oben die glatte Rinde

beginnt (Hochringeln), ist noch nicht genügend bewährt.
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g 220.

Der Fichtenborkenkäfer. Böstrichus typögräphus.

Figur 6, Seite 36.

Er ist der zweitgrößte Borkenkäfer, hat eine walzige Form — zum

Unterschiede vom Kiefernmarkkäfer auch einen dicken walzigen Kopf, —

gelbbraun bis schwarze Farbe und hinten am Flügelabsturz 8 Zähnchen.

Der Käfer fliegt im frühen Frühjahr, bohrt sich an dickborkigen Theilen

älterer liegender und stehender, am liebsten frisch gefällter Fichten ein,
begattet sich hier und dann frißt das Weibchen in dem Baste einen

Lothgang rechts und links, nach und nach 30—50, ja bis 100 Eier

ablegend. Die auskommenden fußlosen weißen Larven fressen recht-

und spitzwinkling zum Muttergang immer breiter werdende Larven-

gänge, bis sie sich in einer Art Wiege verpuppen. Im Spätsommer

und Herbst entwickelt sich eine zweite Generation. An den zahlreichen

Fluglöchern wie an dem eben beschriebenen Muttergang und den Larven-

gängen ist der Fichtenborkenkäfer deutlich zu erkennen. Meist fressen

mit ihm zusammen noch viele andere Borkenkäfer und Bastkäfer in der

Fichte, die jedoch weniger wichtig und an den kleineren Fluglöchern

und anders gestalteten Larvengängen, die für jede Art charakteristisch

zu sein pflegen, leicht zu unterscheiden sind.

Der Borkenkäfer zieht kränkelndes und frisch gefälltes Holz den
ganz gesunden Bäumen vor; an abgestorbenes geht er nie, während

er bei großem Fraße weder das gesunde Holz verschont noch ein meilen-

weites Ueberfliegen in andere Bestände scheut. Die Gefährlichkeit seines

Fraßes liegt im vollständigen Tödten der kränkelnden Stämme, die

sich ohne ihn vielleicht erholt haben würden. Meist stellt er sich nach
anderen Calamitäten — Windbruch, Schneebruch, Raupenfraß, Feuer 2c.

— ein, vermehrt sich in den kränkelnden Stämmen ungeheuer schnell

und vollendet das von jenen angefangene Vernichtungswerk.

Vorbeugungsmaßregeln. Sie sind das eigentliche Element

der Begegnung und bestehen darin, daß man den Käfer —besonders

nach stattgehabten Calamitäten — vor seiner Vermehrung abfängt.

Sobald sich die schwärmenden Käfer in nur etwas bedrohlicher Menge

zeigen, verleitet man sie auf sog. „Fangbäumen“ zum Ablegen der Brut.

Das wichtigste Vorbeugungemittel ist natürlich sorgfältigste Wirthschafts-
führung, gute Kulturen, gute Pflege und richtige Hiebsfolge, so daß
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keine Calamitäten entstehen können. Sind diese jedoch eingetreten, so

müssen die beschädigten Stämme und Bestände sofort eingeschlagen und

womöglich vor den Flugzeiten im Frühjahr und Sommer bis auf die

zu belassenden Fangbäume entrindet und abgefahren werden.

Fangbäume werden 2—3 Wochen vor der Schwärmzeit, also etwa

Mitte März und Juni, mit allen Aesten an den gefährdeten Orten, nament-

lich in warmen Lagen, gefällt und mit Unterlagen (Steinen, Knüppeln 2c.)

versehen, damit der Käfer auch von unten anbohren kann. Man benutzt

zum Fangen möglichst zurückgebliebenes Langholz, event. auch Schicht-
holz, kränkelnde, unterdrückte, geschobene und gebrochene Stämme 2c. Nach

dem Anfliegen hat man auch benachbarte, namentlich nicht ganz ge-

sunde Stämme zu untersuchen. Etwa 4 Wochen nach den Flugzeiten,

jedenfalls sobald man auf den Fangbäumen die ersten Verpuppungen

bemerkt, hat man diese auf untergelegten Tüchern zu entrinden und die

Rinde zu verbrennen, womöglich bei kühlem feuchten Wetter. Bei

ausgedehntem Fraße ist am besten alles Holz zu entrinden.

In Fichtendickungen wird noch der Fichtenwickler Tortrix hercy-

niana schädlich, indem er die Nadeln anfrißt, doch tödtet er dieselben

nicht; gegen die zahlreichen anderen Borken= und Bastkäfer hilft nur

große Aufmerksamkeit auf alles kränkelnde Holz, dann Fällen und Ent-

rinden desselben. Es müssen deshalb in den Fichtenrevieren, nament-

lich in jedem Vorsommer, gründliche Revisionen nach kranken und

Wurmmehl, Harzausfluß, Fluglöcher 2c. zeigenden Stämmen angestellt

werden, die zu untersuchen und nöthigenfalls einzuschlagen sind. Ein

Mann bewältigt in dieser Zeit etwa 100 ha. Eventuell sind Fang-

bäume zu werfen. Ueber den auch auf Fichtenkulturen sehr schädlichen

großen Rüsselkäfer siehe § 214.

8 221.
Jusekten auf Lärche und Tanne.

Auf der Lärche wird erheblich schädlich die Lärchenminirmotte,

Tinéa laricinélla (Figur 10) (Coleophora laricella H.), das kleinste

und unansehnlichste aller schädlichen Lepidopteren. Sie befällt am

liebsten 10—40jähriges Holz, wo man ihren Fraß, bei welchem sich

das Räupchen in die Nadeln einbohrt, zwei Mal im Jahre, im April

und Mai und wieder im Nachsommer an der Gelb= und Braunfleckigkeit

der Nadeln erkennen kann. Man kann wenig gegen dieses Insekt thun;
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das Einzige ist Zerquetschung der Raupen und Puppen in ihren

Säckchen im April an den jungen und noch erreichbaren Lärchen; im

Uebrigen vertilgen die Meisen und Goldhähnchen im Winter sehr viele

Raupen; deshalb ist die Schonung der Feinde das Beste.

In Tannen wird der krummzähnige Borkenkäfer, Bostrichus

curvidens, oft erheblich schädlich. Er ist kenntlich an seinen wage-

rechten Muttergängen und stimmt in der Lebensweise sehr mit dem

Fichtenborkenkäfer überein; es wird ihm ebenso begegnet; er frißt auch

zuweilen auf Fichten und Lärchen.

Insektenfraß in Laubhölzern.

8 222.

Assgemeines.

Die Laubhölzer ernähren mehr Insekten, aber verhältnißmäßig
weniger schädliche als die Nadelhölzer. Maikäfer, Werre und Nonne

fressen im Laubholz so gut als im Nadelholze, wenn auch weit weniger

gefährlich. Der Schmammspinner kommt mehr im Laubholz als im

Nadelholz vor. Die Borkenkäfer sind mit Ausnahme des im Eichen—

nutzholz durch seine vielen kleinen Fraßlöcher oft erheblich schädlichen und
unter dem Namen „der kleine Wurm“ bekannten und gefürchteten

Bostrichus monôgraphus von keiner Bedeutung, dafür fressen aber

ziemlich viel Blatt- und Rüsselkäfer. Am meisten leiden von Insekten

Buche und Eiche, dann Esche, Birke, Pappel, Weide und Obst, dann

Rüster, Erle und Linde, fast gar nicht Ahorn und Akazie. Es gehört

zu den Ausnahmen, daß Insekten Laubhölzer in größerer Ausdehnung

tödten, meist verursachen sie nur Zuwachs- und Ernteverluste. Keine

einzige Raupe frißt nur an einem Laubholze, sondern alle lieben die

Abwechselung, wobei einige allerdings einer oder der anderen Laub—

holzart den entschiedenen Vorzug geben.

g 228.

Der Rothschwanz, Dasychlra (Bombyyz) pudibünda I.

Ziemlich großer röthlich bis gelblich weißer Schmetterling mit

dunkleren Bindestreifen. Die 16beinige röthlich bis grünlich gelb

gezeichnete langhaarige Raupe ist sehr auffallend gezeichnet, vorn mit

vier bürstenartigen und hinten auf dem Schwanz einem federbusch-
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artigen rothen Haarbüschel (daher der Name „Rothschwanz“) und

sammetschwarzen Einschnitten. Der Schmetterling fliegt im Juni, die

Raupe frißt, anfangs nur skelettirend, später die ganzen Blätter zer-

störend, von Juni bis Oktober, worauf sie sich verspinnt und auf dem

Boden überwintert. Am meisten liebt sie die Buche und zwar älteres

Holzz hat sie dieses kahl gefressen, so nimmt sie auch junges Holz
oder alle anderen Laubhölzer an. Häufig geht nach ihrem Fraß die

ganze Mast zu Grunde. Das einzige Mittel dagegen ist das Sammeln

der Cocons im Winterlager; die stark behaarte Raupe hat wenig Feinde,

dagegen werden die Cocons im Winter stark von Krähen, Hehern und

Meisen vertilgt, auch stellen ihnen viele Moder= und Laufkäfer
(Staphylinus olens, Caräbus violäceus) und Ichneumonen (lehneumon

balt#lcus, sehr groß) nach. Die Versuche mit Leimringen, die bei dem

neuerdings beobachteten Auftreten mannichfach gemacht sind, haben sich
nicht bewährt. Wir stehen diesem Insekt ziemlich ohnmächtig gegenüber.

8 224.

Der Eichenprocessionsspinner. Cnethocämpa (Bombyx)
Processiönéa L. Der Goldafter= und Ringelspinner.

Ein mittelgroßer, schmutzigbraun grauer, mit feinen helleren und

dunkleren Binden versehener Falter. Die 16 füßige Raupe ist bläulich

bis röthlich grau mit röthlich braunen Wärzchen und sehr langen

(giftigen!) weißen Haaren versehen. Flugzeit Abends im Juli und
August, die Eier überwintern an der Rinde der Eichen, die Raupen

fressen von Mai bis Anfang Juli in Familien beisammen, indem sie

processionsweise weiter wandern und Morgens in weiße kopfgroße

Gespinnste, die sich am Stamme oder in Astgabeln befinden, zurück-

ziehen, um sie Abends zum Fraße wieder zu verlassen; seltener fressen

sie am Tage. Die Raupe wird in alten und jungen Eichen erheblich

schädlich. Die Gespinnste wie im Juli die Verpuppungsballen kann

man mit Lumpen oder Graswischen zerquetschen lassen oder noch

besser mit getheerten Wergfackeln, die an Stangen befestigt sind, ver-

brennen lassen; um die Nester sicher zu entdecken, muß man ganz dicht

am Stamm hinaufspähen.

Bei einem Processionsraupenfraße, namentlich aber bei seiner

Begegnung, sind ganz besondere Vorsichtsmaßregeln für Arbeiter

und Publikum nöthig, da die Haare der Raupe heftige Entzündungen
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bei Menschen und Thieren hervorrufen können. Während eines

starken Fraßes muß der befallene Ort dem Publikum vollständig ver—

schlossen, den Arbeitern aber muß die Gefährlichkeit der Raupe vorgestellt

werden und müssen sie Gesicht und Hände durch Einreiben mit Oel

oder Fett, den Mund durch Verbinden schützen; bereits entzündete

Stellen bestreiche man mit Salmiakgeist oder Sahne, bei Reiz in der

Kehle trinke man warme Milch. Bei ernsteren Erkrankungen ist jedoch

sofort ärztliche Hilfe zu holen. Die natürlichen Feinde — Kukuk —

Baumläufer — Buntspechte, C. sycophanta, lchneumon instigäta sind

zu schonen.

Erheblich schädlich und von den Waldbäumen ebenso, wie die vorige

die Eiche besonders vorziehend, frißt der Goldafter, Lipäris

(Bombyxz) chrysorrhoä, ein mittelgroßer atlasweißer Schmetter-
ling mit dicker röthlich brauner Afterwolle; die dunkelbraune gelbbraun

behaarte Raupe hat zwei zinnoberrothe Streifen auf dem Rücken. Die
Raupen überwintern in den bekannten Raupennestern versponnen und

fressen, sobald es warm wird, sehr verderblich Blätter und Blüthen der

Eichen und Obstbäume bis zum Juni, wo die Verpuppung erfolgt.

Einziges Vertilgungsmittel ist das Herabnehmen und Verbrennen der

Raupennester im Winter.

In gleicher Weise schädlich an Eichen, auch anderem Laubholz wie

an Obstbäumen tritt der Ringelspinner Gaströpacha (Bombyx)

néustria auf. Der gelbliche mit Querband auf den Vorderflügeln

versehene Schmetterling schwärmt im Juli und legt seine zahlreichen
Eier dicht um die Zweige. Im April kriechen die blau, roth und weiß

gestreiften Raupen aus und bleiben gesellig; spinnen auch zum Schutz

gegen die Witterung graue Nester in den Astgabeln. Generation einfach.

Gegenmittel. Abbrechen der mit Eiern belegten Zweige im

Winter, Zerquetschen der Raupennester, Zerdrücken der noch kleinen in

Haufen zusammensitzenden Raupen im Frühjahr.

§ 225.

Der Schwammspinner. Lipäris (Bombyy) dispar I.

Der Schmetterling hat die größte Aehnlichkeit mit der Nonne,

aber keinen rothen Hinterleib. Die große lang behaarte Raupe

hat 5 Paar blaue und 6 Paar rothe Rückenwarzen. Die 200 bis

400 Eier überwintern in Häufchen zusammen und sind mit der schwamm-
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artigen braungrauen Afterwolle des Weibchens bedeckt. Der Falter

fliegt im Juli— August, die Raupen fressen im Frühjahr und Vorsommer
nicht nur alle Laubhölzer, sie befallen auch — allerdings seltener —

das Nadelholz. Das Insekt hat in seiner ganzen Lebensweise, auch

Fraßweise, die größte Aehnlichkeit mit der Nonne und kann man deshalb

dieselben Vertilgungsmaßregeln — das Ringeln, Spiegeln 2c. — an-

wenden. Ende Mai und im Juni sitzen viele Raupen oft am Stamme

und in den Astachseln haufenweis beisammen — namentlich bei

schlechtem Wetter — wo man sie dann mit Werg= und Mooslappen 2c,

die nöthigenfalls an Stangen befestigt werden, zerquetschen kann.

#226.

Der Winterspanner und Blattspanner. Cheimatöbia

(Geomötra) brumäta und Hibernia (geometra)
defolläria I.

Der erstere ist der kleine grauweiße Schmetterling, welcher im

Spätherbst und Vorwinter in Lauholzwaldungen und Obstgärten in

der Dämmerung schwerfällig herumflattert, um die wurmartigen un-

geflügelten langsam am Stamm hinaufkriechenden Weibchen aufzusuchen.

Im April bis Mai kommen die10 füßigen kleinen hellgrünen Raupen

aus, um Knospen, Blätter und Blüthen, auch die jungen Pflanzen

von Eichen, Buchen und Obst so zu zerstören, daß nicht nur die Ernte

verloren geht, sondern auch die Bäume ein bis zwei Jahre nachher

kümmern, junge Pflanzen, ja auch ältere Bestände ganz eingehen.
Viel größer und lederbraun bandirt ist der Schmetterling des

Blattspanners; sehr kenntlich ist dessen ziemlich große rothbraune mit
schwefelgelben Seitenflecken versehene 10 füßige Raupe und das kleine

ganz ungeflügelte Wurmweibchen. Er stimmt in seiner ganzen Lebens-

weise vollkommen mit dem vorigen überein, wird aber wegen seiner

größeren Raupe fast noch schädlicher.)
Die Raupen beider sehr schädlichen Schmetterlinge werden beim

Fraße gesammelt oder es werden bei großer Ausdehnung der Kalamität

im Herbst die aufbaumenden Weibchen nach Art der Obstgärtner auf

*7) Mit diesen beiden Spannerraupen fressen vielfach mehrere Rüsselkäferarten,
namentlich der 5 mm lange metallisch grün glänzende Phyllobius (curculio) argen-

tatus und Ph. viridicollis — fast so groß, glänzend, schwarz, zusammen auf

Laubholz und richten besonders auf jungen Pflanzen oft große Verwüstungen an.
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Leimringen gefangen, die nach vorherigem Röthen etwa 5 cm breit

und ##r stark Ende Oktober angelegt werden. Mit ihnen zusammen

fressen auch viele andere ähnliche schwer bestimmbare Raupen, z. B.

g. hibernia, boreata, aescubaria 2c. auf allen möglichen Laub= und

Obstbäumen.
8 227.

Der Eichenwickler. Tortrix viridäna.

Ein kleiner grüner Schmetterling; die wenig behaarte 16füßige

Raupe ist dunkelgrün, schwarz punktirt, mit schwarzem Kopfe. Die
Schmetterlinge fliegen im Juni—Juli, die Räupchen fressen im Frühjahr
Blätter und Blüthen oft in gefährlicher Weise, so daß ganze Bestände

kahl werden. Wenn dieselben im Juni zur Verpuppung zwischen ver-

sponnenen Blättern und Rindenritzen herabkommen, kann man sie in

Massen tödten. Die Raupen spinnen lebhaft baumauf-baumab, wodurch
man auf sie aufmerksam wird. Die natürlichen Feinde, Staar, Blau-

meise, Drossel, Weidenlaubvogel, Buchfink und namentlich die Wald-

fledermäuse (v. noctulal) sind zu schonen.

8 228.

Die spanische Fliege, Lytta vesicatöria und andere

schädliche Insekten.

Ein großer Käfer mit langen Fühlern und weichen smaragd-

grünen Flügeldecken, welcher im Juni namentlich Eschen zuweilen
massenhaft befällt und kahl frißt. Er wird am frühen Morgen mit

Handschuhen gesammelt oder auf Laken abgeklopft und dann in den

Apotheken verkauft.
Unter der Rinde im Splinte der Eschen fressen noch zwei Splint-

käfer, der kleinere und bunte gefährliche Hylesinus fräxini (wolkig

auf dunklem Grunde) und der größere braunschwarze runzlige glänzende

H. crenätus (2armige Wagegänge); die an den Bohrlöchern und an

den welkenden Maitrieben kenntlichen Landbäume soll man Anfang Juli

fällen, entrinden und die darin befindliche Brut verbrennen. H. crenatus

ist weniger gefährlich, da er nur kranke Eschen befällt. Gegen H. fraxini

empfiehlt man Fangstangen Ende April und Entrinden derselben nach

2 Wcchen.

Auf Birken frißt noch in größeren Lothgängen Eccoptogäster
destrüctor Ol. und auf Rüstern der ziemlich grobße E. scolytus F.
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in lothrechten Muttergängen. Beide sehr ähnlich. Der Fraß an den

vielen dicht senkrecht unter einander stehenden Löchern kenntlich. Gegen—

mittel: Fangbäume im August und Entrinden. Im Eichennutzholz

wird namentlich ein Borkenkäfer, der gefürchtete kleine Wurm Bostri-

chus monógraphus oder der große Wurm, die Larve des größesten,

mit mächtigen Fühlern versehenen rothbraunen Bockkäfers Cerambyx
heros gefährlich; in jungen Aspen und Pappeln frißt die Larve

des großen gelb und schwarz punktirten Pappelbockkäfers, Sapérda
carcharias, oft mit der Larve des Wespenschwärmers Sésia apiförmis

zusammen; auf Erlen frißt der Erlenrüsselkäfer Cxptorhynchus.

(Curculio) läpäthi, schwarz mit breiter weißer Zeichnung, namentlich
auf Loden und Heistern, die im Juni möglichst tief abgeschnitten und

verbrannt werden müssen; auf Kiefern und Birken Brachydéres.

(Curculio) incänus, der grau bestäubte Rüsselkäfer, ein mittelgroßer

grauer Käfer, der massenhaft mit dem großen Rüsselkäfer gefangen wird.

Auf Pappeln, Erlen, Birken und Aspen fressen noch erheb-

lich folgende Blattkäferlarven, indem sie die Blätter skelettiren:

Chrysoméla (Lina) trémülae, blaßrother Käfer mit stahlblauem

Halsschilde, auf Aspenwurzelbrut sehr schädlich, Chrysomela (Gallerüca)
capréae kleiner, gelblich braun und die etwas größere stahlblaue Chry-

somela (Galleruca) alni auf Erlen und Birken, schließlich Chrysomela.

(Lina) popüli wie Chr. tremulae auf jungen Pappeln. Alle Arten

sammelt man als Käfer und Larven durch Ablesen, Abklopfen in Tücher

oder untergehaltene Schirme und Zerdrücken der Larven auf den Blättern,

die sich nicht — wie die empfindlichen Käfer — herabfallen lassen.

Um die oben beschriebenen schädlichen Waldinsekten genau kennen

zu lernen, genügt es nicht, sich deren Beschreibung einzuprägen; dazu

ist eine unmittelbare Anschauung nöthig, wie sie kleine Handsammlungen

bieten, die sich jeder Forstmann selbst in möglichst umfangreichem Maaße

mit den dazu gehörigen Fraßstücken anlegen sollte.

 #229.

Die nützlichen Lhiere.

Ihre Nützlichkeit besteht in der Vertilgung der schädlichen In-

sekten; sie schützen den Wald oft wirksamer als Menschen und müssen
deshalb vom Forstmann — wie bereits oben vielfach hervorgehoben —

gehegt und geschont werden. Zu den nützlichen Thieren gehören fast
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alle Waldvögel mit Ausnahme des Falken, Habichts und Sperbers,

des Adlers und des Uhus, der Tauben, Finken, Waldhühner und

Reiher; besonders nützlich darunter sind die Höhlenbrüter, die Kletter—

und Singvögel. Zu ihrer Erhaltung schone man möglichst die alten

hohlen Bäume im Revier oder hänge Nistkästen aus. Nützliche Säuge—

thiere sind das Schwein, der Igel, der Dachs, der Maulwurf und die

Fledermäuse; bei Mäusefraß muß auch der Fuchs geschont werden;
ferner sind alle Amphibien mit Ausnahme der gefährlichen Giftschlangen

und von den Insekten die Raub-, Lauf= und Moderkäfer, die Schlupf-

wespen, Wegwespen, Mord= und Florfliegen, Libellen, Spinnen und

Ameisen nützlich.

II. Schaden durch Menschen.

8 230.

Allgemeines.

Es gehört zu den wichtigsten Dienstpflichten der Forstbeamten

den Wald gegen seinen event. Hauptfeind, den Menschen selbst, zu

schützen, welcher dem Walde durch unberechtigte Nutzungen oder Ueber-

schreiten der berechtigten Nutzungen, bös= oder muthwillig, aus Un-

kenntniß oder Unvorsichtigkeit auf alle mögliche Art und Weise Schaden

zufügt. Den Schutz des Waldes gegen Menschen nennt man Forst-

polizei; dieselbe gründet sich auf allgemein gültige Straf= oder Forst-

polizeigesetze (vergl. das hinten angeheftete Forstdiebstahls= und Forst-
und Feldpolizeigesetz) oder auf nur lokal gültige Forstverordnungen, von

denen sich der Beamte die genaueste Kenntniß verschaffen muß, um die

in jenen Gesetzen und Verordnungen gegen die Uebelthäter angedrohten

Strafen mit Hilfe des Richters oder der Behörden in Anwendung

bringen zu können.

A. Aebergriffe der Berechtigten.

8 231.

Wo die Wälder noch mit Berechtigungen Dritter (Servituten),

wie Holz-Weide= und vielseitigen Nebennutzungsberechtigungen belastet

sind oder wo einzelnen Menschen freiwillig derartige Nutzungen unent-

geltlich oder gegen Bezahlung gestattet sind, liegt die Gefahr nahe, daß
diese aus Eigennutz die berechtigten oder erlaubten Nutzungen über-
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schreiten; daher ist eine unausgesetzte Controle und Beaufsichtigung bei

den Ausübungen nöthig, und hat sich der Beamte von dem Umfang

der Berechtigungen aus den vorhandenen Berechtigungsnachweisungen,

Urkunden, Verträgen, den bestehenden gesetzlichen oder polizeilichen Be-

stimmungen über Waldservituten event. an der Hand seines Vorgesetzten

genau zu informiren. Wenn Nutzungen unentgeltlich oder gegen Be-

zahlung gestattet sind, so müssen die Betreffenden stets einen Legiti-
mationszettel bei sich führen, der Person, Gegenstand und Umfang der

Nutzung genau bezeichnet. Jeder, der in den Staatsforsten ohne Legiti-

mationszettel derartige Nutzungen ausübt, ist strafbar (cfr. § 40 bis

42 des Feld= und Forstpolizeiges.)?)

8 232.
a. Aebergriffe Holzberechtigter.

Die Holzkäufer und ihre Fuhrleute sind stets unter auf—

merksamer Controle zu halten, da sie sich oft folgende Ueberschreitungen

oder unberechtigte Anmaßungen zu Schulden kommen lassen: das ge—

kaufte Holz fahren sie nicht rechtzeitig ab, so daß es bei den Kul—

turen belästigt oder schädliche Insekten anlockt, beim Abfahren ent—

wenden sie gern kleinere Nutzhölzer z. B. Peitschenstiele, zum Aufladen

Hebebäume oder im Gebirge Hemnscheite, sie wählen kürzere Wege
durch Bestände oder Schonungen, fahren nicht auf, sondern neben den

Wegen, wenn dies bequemer ist, spannen ihr Vieh während des Auf-
ladens aus und lassen es herumlaufen, so daß es durch Verbeißen und

Zertreten schadet, fahren unrichtiges Holz ab oder stehlen fremdes Holz
dazu, führen den Verkaufszettel nicht bei sich, fahren an unerlaubten

Tagen oder Tageszeiten ab rc., kurz, sie verletzen die allgemeinen und

besonderen Bestimmungen über die Art und Weise der Abfuhr, wie sie

beim Verkaufe kundgegeben sind.

Auf alle solche Ueberschreitungen ist streng zu achten, auch wird
bezüglich etwaiger Beschädigungen des Waldes in Erinnerung gebracht,

was im Waldbau über Räumung der Niederwald= und Buchenbesamungs-

schläge gesagt ist. Alle Schläge sollen im Interesse des Forstschutzes so

zeitig geführt, resp. verkauft werden, daß sie im Laubholze vor dem

*) Wo künftig das Feld= und Forstpolizeigesetz v. 1. April 1880 citirt wird,

geschieht dies mit der Abkürzung: F. u. F. P. G., das Forstdiebstahlsgesetz mit

F. D. G., die Dienstinstruktion für Förster mil J. f. F.
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Ausbruch desselben, in Nadelholzbeständen vor Juni geräumt werden

können; ist das unmöglich, so muß das Holz gerückt und die Nadel-

hölzer müssen außerdem noch geschält werden, soweit sie nicht zu Fang-
bäumen dienen.

Auf sorgfältige Schonung des Waldbodens ist selbstverständlich ein

Hauptaugenmerk zu richten; die Wege und Brücken sind zu diesem

Zwecke stets in möglichst gutem Zustande zu erhalten und ist über noth-

wendig werdende Wege= und Brückenbesserungen rechtzeitig dem

Vorgesetzten Meldung zu machen.

Die spezielleren Vorschriften hierüber finden sich in der Preu-

ßischen Dienstinstruktion für Förster vom 23. Oktober 1868, §§ 56

bis 63 und §§ 35, 36, 38, 39, 43 des F. u. F. P. G.

Die Uebergriffe der Berechtigten auf Bau-, Nutz= und

Brennholz sind auf Grund der bestehenden Bestimmnngen zu ver-

folgen.
Raff= und Leseholzsammler, denen diese Nutzung freiwillig

gestattet ist, sammeln gern stärkeres und nicht abgestorbenes Holz, be-

dienen sich unerlaubter Werkzeuge oder Transportmittel, sammeln an

unerlaubten Tagen und Tageszeiten oder ohne Legitimationszettel oder

in Schlägen, bevor ihnen diese ausdrücklich geöffnet sind. Namentlich
schädlich ist das unvorsichtige Abbrechen von Aesten in den Kronen,

wodurch Verwundungen und damit Fäulniß, Schwarzästigkeit und

Schwamm hervorgerufen werden kann. Alle derartigen Uebergriffe

müssen durch den Schutzbeamten verhindert werden (8 63 der J. f. F.)

oder man giebt zuverlässigen Sammlern die Alers'sche Flügelsäge in

die Hand — wie das anderseits empfohlen wird, um Schaden zu ver-

hüten.

#233.
b. Aebergriffe Weideberechtigter.

Wenn die Waldweide auf Grund von Berechtigungen ausgeübt

wird, so gelten die darüber bestehenden besonderen Bestimmungen. Ist
dieselbe dagegen unentgeltlich oder gegen Zahlung, wie dies in futter-

armen Gegenden oft nicht zu umgehen und im allgemeinen Interesse

auch nicht zu verweigern ist, gestattet, so muß sie streng überwacht
werden, weil sie sonst dem Walde in der gefährlichsten Weise durch

Verbeißen werthvoller Holzarten schädlich werden kann.
Westermeier, Leitfaden. 7. Aufl. 21
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Folgende Regeln sind zu beachten:
1. Das Vieh darf nie ohne Aufsicht, sondern nur unter durch-

aus unbescholtenen und zuverlässigen Hirten weiden, auch nie einzeln,

sondern in Heerden zusammen.
2. Es darf nur die erlaubte Gattung und Stückzahl Vieh ein-

getrieben werden, über die Buch zu führen (im Weidebuche) und

unausgesetzt Controle zu üben ist. Pferde, Schafe und namentlich

Ziegen sind nie zur Waldweide zuzulassen, überhaupt streng zu ver-

folgen, sobald sie im Walde betroffen werden.
3. Die Gras= und Weidenutzung ist nur vom Mai bis Oktober

zu gestatten, die Masthütung vom 15. Oktober bis 1. Februar.

4. Kulturen, Pflanzungen, Brücher, Samenschläge 2c. sind, bis sie

dem Maule des Viehes entwachsen sind, in Schonung zu legen; auch

sind feste Viehruhen in hohem schattigem Holze, wo kein Schaden ge-

schehen kann, anzuweisen. Die Schonungen sind deutlich durch Wische
abzugrenzen, welche man auf Stangen steckt oder an angrenzenden

Bäumen so hoch anbindet, daß sie schwer zu erreichen sind. Wo

Grenzüberschreitungen des Viehes häufig vorkommen oder wenn Vieh

viel oder regelmäßig an Schonungen vorbeigetrieben wird, muß man

daselbst Zäune errichten oder genügend tiefe Gräben mit dem Erdaus-

wurf nach der Schonung hin ziehen lassen.
5. Die Weidestriche müssen den Hirten, um Irrthümer und

Ausreden abzuschneiden, genau örtlich angewiesen werden und soll der

Hirt in diesen mit dem Weidegang nach einer bestimmten Reihenfolge

wechseln. (Vergl. § 64 d. J. f. F. und §§ 14, 15, 25, 69, 71 des

F. u. F. P. G.)

8 234.

c. Tebergriffe bei anderen Nebennuhungen.

Ist die Grasnutzung gestattet, so müssen bestimmte Distrikte
an bestimmten Tagen hierfür geöffnet werden und ist die Art der

Nutzung — ob nur gerupft, ob gesichelt oder ob gemäht werden kann,

vorzuschreiben. Aus Unachtsamkeit oder aus Rache werden hierbei öfter

Pflanzen beschädigt; dies ist scharf zu überwachen und zu bestrafen.

(Vergl. F. u. F. P. G. § 24 u. § 63 d. J. f. F.)

Bei Abgabe der Waldstreu ist die allerstrengste Controle zu

üben und sind genau die einzelnen Stellen, wo die Streu entnommen
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werden kann, anzugeben; solche Stellen sind Laubanhäufungen, Schonungs-
ränder (gegen Feuersgefahr), Gräben, Wege und Gestelle, dichte Beer-

und Haidekrautstellen, brüchige oder verangerte Plätze; nie darf eine

Stelle im Bestande durch Streuabgabe ganz vom Humus

entblößt werden. In Beständen, die jünger als 50 Jahre, ist die

Streunutzung auszuschließen, ebenso 5—10 Jahre vor dem Abtriebe;

eiserne Harken oder solche mit sehr engen Zinken sind zu verbieten.

Bei der Streunutzung soll der Beamte, mehr als bei jeder anderen

Nutzung, soweit es irgend möglich ist, persönlich zugegen sein.
Bestrafungen nach dem noch gültigen Waldstreugesetz vom 5. März

1843 (für die 6 östlichen Provinzen) und § 96 des F. P. G., § 63

d. J. f. F.

Beim Sammeln und Pflücken der Waldsämereien werden

leicht die Bäume durch unvorsichtiges Anschlagen mit der Axt, durch

Herabreißen, Abbrechen und Abhauen der samentragenden Zweige und

Gipfel, auch wohl beim Besteigen unnöthig und stark beschädigt. Dies
muß man durch strenge Aufsicht und das Verbot des Mitbringens

scharfer Instrumente verhindern; auch sollen die Zweige nie herunter,

sondern stets heraufgebogen werden. Im Uebrigen siehe J. f. F.
88 62-64.

Alle sub a—c genannten Uebertretungen finden ihre Bestrafung

auf Grund des hinten angehefteten Feld= und Forstpolizeigesetzes vom

1. April 1880 resp. daneben noch gültiger besonderer Verordnungen,

die auf jeder Oberförsterei einzusehen sind und werden dieselben in das

Rügebuch eingetragen. Da sie jedoch nur Contraventionen sind, so

dürfen sie nicht in die Forstdiebstahlsstraflisten eingetragen werden,

sondern gehören in die Contraventionslisten. Die Bestrafung erfolgt

durch die Polizeibehörden im Mandatsverfahren.

B. Aebergriffe der Anberechtigten.

g 235.
a. Der Grenznachbarn.

In jedem Jahre hat der Förster zweimal eine genaue Revision

der Grenzen vorzunehmen und sind die betr. Rapporte bis Ende Juni

und Mitte November einzureichen. Die Grenzen sind dann event.

ordnungsmäßig wiederherzustellen. Vor allen Dingen müssen die
21###
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Grenzen dauernd und deutlich durch Gräben, Grenzsteine, Grenzpfähle
oder Hügel festgelegt werden oder es müssen natürliche Grenzen, feste

Wege, Flüsse, Schluchten 2c. vorhanden sein.

Die Grenzen müssen immer von aufwachsendem oder überhängendem

Gebüsch so frei gehalten werden, daß man von einem Grenzzeichen bis

zum andern sehen kann; diese Grenzzeichen sollen fortlaufend nummerirt

sein (auf der äußeren Seite der Grenzzeichen) und soll auf denselben

sich ein Orientirungszeichen befinden, in welcher Richtung die neben-

stehenden Grenzzeichen zu suchen sind. Die Grenzen sind in besonderen

Grenzvermessungsregistern und in Grenzkarten aufzunehmen und müssen

von beiden Nachbarn freiwillig, sonst gerichtlich anerkannt sein. Von

Grenzüberschreitungen, fehlenden oder versetzten Grenzzeichen, Grenz-
verdunklungen re. ist sofort dem Vorgesetzten Meldung zu machen. Ver-

gleiche hierüber § 48 der J. f. F.; über absichtliche Beschädigung, Ver-

rückung von Grenzgräben sowie Ueberschreitung der Grenzen vergl.

§§ 303, 274, 370 des Strafgesetzbuches und § 24 d. F. u. F. P. G.

Folgende gesetzliche Bestimmungen sind noch von Wichtigkeit:

Grenzraine oder Grenzgräben sollen zwischen verschiedenen Be-
sitzern 0,31 m —zwischen verschiedenen Feldmarken (Gutsbezirken)

1,26 m breit sein. Die Mittellinie bildet dann die Grenze. Ein

Hügel ist nur dann gültiges Grenzzeichen, wenn unter ihm unver-

wesliche Merkmale (Glas, Kohlen 2c.) liegen. Jeder kann seine Nach-

baren zur Grenzerneuerung auffordern; die Kosten tragen die Nach-

baren antheilig. Bei jeder Grenzberichtigung sind die Nachbaren

zuzuziehen, in Streitfällen ist der Richter zuzuziehen, um ein Protokoll

aufzunehmen. Vergl. Allgem. Landrecht Theil I. Tit. 17. 8§ 362—3988.

Fiskalische Grenzgräben sollen ganz auf fiskalischem Boden bleiben,
der äußere Bord bildet die Grenzlinie.

Gehen diese Gräben hart an Gebäuden oder Zäunen vorbei, so

muß der Graben an denselben einen Wall von 0,31 m lassen. Allgem.

L. R. I. Tit. 8. § 128. 187.

g 236.

b. Diebstahl an Nebennutzungen.

Außer durch die Uebergriffe der Berechtigten haben die mannig-

faltigen Erzeugnisse des Waldes in viel höherem Maaße durch Eingriffe
und Entwendungen fremder durchaus unberechtigter Personen zu leiden.
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Der Diebstahl an solchen Waldprodukten, wie Gras, Kräuter,

Heide, Moos, Laub und anderes Streuwerk, Kienäpfel,
Waldsämereien und Harz wird nach dem Forstdiebstahlsgesetz vom

15. August 1878 dem Holzdiebstahl gleichgeachtet und danach bestraft.

Das unberechtigte Viehtreiben in Schonungen wird nach § 368. 9

des Strafgesetzbuches bestraft, nach demselben Paragraphen auch das
unberechtigte Gehen, Fahren und Reiten im Walde. Außerdem be-

stehen für die verschiedenen Regierungsbezirke gewöhnlich besondere
Forstpolizeiverordnungen, wodurch dergleichen und andere Waldbeschädi-
gungen mit Strafe bedroht werden, oder es finden die Bestimmungen

des hinten angehefteten Feld= und Forstpolizeigesetzes statt; von diesen

Bestimmungen hat sich der Beamte genaueste Kenntniß zu verschaffen.
Vorbeugen kann man dergleichen Entwendungen dadurch, daß man

in Gegenden, in welchen ein lebhaftes Bedürfniß nach den verschiedenen

Waldnebenprodukten vorhanden ist, diese Nebennutzungen unentgeltlich
oder gegen eine gewisse Bezahlung unter der Controle der Beamten

und unter der im Interesse des Waldes gebotenen Einschränkung

gestattet. Man wird überhaupt mit einer entgegenkommenden Behand-

lung, die allerdings im geeigneten und nöthigen Falle nie

der Strenge, welche das Interesse des Dienstes erfordert,

entbehren darf, meist weiter kommen, als mit einem harten, über-

strengen, unfreundlichen, herausfordernden und verletzenden Benehmen.
Dergleichen verbittert das Publikum und reizt es zu Racheakten, unter

denen öster am meisten der Wald, nicht immer nur der betreffende

Beamte zu leiden hat.

§ 237.
e. Diesbstahl an Holz.

Zur Vermeidung oder doch zur Verminderung des Holzdiebstahls

soll dem Bedürfnisse des Publikums durch genügenden und rechtzeitigen
Verkauf von Nutzholz und Brennholz, sowie durch Gewährung der

Entnahme von Raff= und Leseholz Rechnung getragen werden; es sollen
die Preise nicht übermäßig hoch gegriffen werden, damit der Kauf auch
dem unbemittelten Publikum ermöglicht wird; in armen Gegenden

tragen Brennholzverkäufe, zu denen nur notorisch unbemittelte Leute

zugelassen werden, sehr viel zur Verminderung des Holzdiebstahls bei,

sowie Ueberlassen von Stockholz zur Selbstwerbung.
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Mit Ausnahme des Diebstahls an geschlagenem Holze aus dem

Walde und von Ablagen, welcher unter das Strafgesetzbuch (§ 242)

fällt, werden alle Holzdiebstähle nach dem Forstdiebstahlsgesetz vom

15. April 1878 bestraft, das hinten angeheftet ist.

Im Allgemeinen wird nur hervorgehoben, daß der Beamte jeden

Uebertretungsfall sofort festzustellen und Folgendes zu notiren hat:

1. Zunamen, Vornamen, Stand, Wohnort und Alter des Frevlers.

2. Inhalt der Beschuldigung nach That, Gegenstand, Zeit, Ort

und allen näheren Umständen, welche eine Erhöhung der ordentlichen

Strafe oder eine Zusatzstrafe — namentlich nach §8 6, 8 des F.-D.-G. —

rechtfertigen, genaue Bezeichnung etwaiger Zeugen und etwaiger in Be-

schlag genommener Gegenstände.
3. Die Zeit ist namentlich beim Uebergang von Tag und Nacht

genau festzustellen; die Nachtzeit bedingt erschwerende Strafe und umfaßt

die Zeit von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang (Dunkelheit).

4. Die Angabe des Alters muß besonders erkennen lassen, ob der

Frevler über 12 und unter 18 Jahre alt oder älter als 18 Jahre ist;

in zweifelhaften Fällen, namentlich bei etwa 12 oder etwa 18 Jahre

alten Frevlern ist der Geburtsschein zu requiriren. Kinder unter

12 Jahren dürfen als Beschuldigte überhaupt nicht in die Spalten 2

und 3 der vorgeschriebenen Strafverzeichnisse eingetragen werden, sondern

an ihrer Stelle die nach §§ 11 und 12 des F.-D.-G. unmittelbar für

sie haftbaren Personen; die Namen dieser strafunmündigen Personen
sind in Spalte 5 unter Nr. 1 einzutragen. In jedem Falle, wo Haft-

barkeit in Frage kommt, müssen die haftbaren Personen in Spalte 3

unter einem besonderen Buchstaben unter genauester Bezeichnung der

Person eingetragen werden.

Alle zum Forstdiebstahl geeigneten Werkzeuge, welche der Frevler

bei der Zuwiderhandlung bei sich führt, gleichviel, ob sie ihm gehören

oder nicht, sind demselben behufs ihrer Einziehung abzunehmen. Gegen-
stand solcher Beschlagnahme können außerdem auch andere zur Beweis-

führung wichtige Sachen, z. B. die Transportmittel sein.
Die Strafverzeichnisse sind für alle im Kalendermonat ermittelten

Straffälle als abgeschlossenes Monatsverzeichniß dem Oberförster bis

zum 5. des folgenden Monats einzureichen. Muster zu Anzeigen finden

sich im Anhange unter § 28 des dort abgedruckten Forstdiebstahls-

gesetzes; gleichzeitig werden auch die Contraventionslisten mit eingereicht.
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Sollte der Beamte den Frevler nicht kennen oder Verdacht schöpfen,

daß ihm unrichtige Namen angegeben werden oder wird ihm die An—

gabe des Namens verweigert, so hat er den Frevler zu verhaften und

ihn sofort seinem Vorgesetzten oder dem nächsten Ortsvorstande zur

Feststellung der Person zuzuführen.

8 238.
Die polizeilichen Befugnisse des Vorst- und Jagdteamten.

Neben diesem Gesetze, welches die Forsten und ihre Produkte schützt,
sind andere Gesetze erlassen, welche die Beamten den Frevlern gegen-

über unterstützen. Es ist namentlich das wichtige Gesetz über den

Waffengebrauch der Forstbeamten vom 31. März 1837, welches

ebenfalls im Auszuge hinten angeheftet ist. Als das Wichtigste daraus

soll hier nur angeführt werden, daß der Beamte bei Angriffen auf

seine Person, bei thätlichen oder mit gefährlichen Drohungen ver-

bundenen Widersetzlichkeiten, zur Abwehrung des Angriffs und Ueber-

windung des Widerstandes — nicht weiter —, sobald er im Besitze

des Waffengebrauchattestes oder auf das Forstdiebstahlsgesetz vereidigt

und nicht auf Denunciantenantheil gesetzt ist, auch mit erkennbaren

amtlichen Abzeichen versehen resp. in Uniform ist, vom Hirschfänger

Gebrauch machen darf. Vom Gewehr darf er nur dann Gebrauch

machen, wenn der Angriff oder die Widersetzlichkeit mit Waffen, Aexten,

Knütteln oder anderen gefährlichen Werkzeugen oder von einer Mehr-

heit, welche stärker als die Zahl der anwesenden Forst= oder Jagd-

beamten ist, unternommen oder angedroht wird. Von jedem solchen

Falle, namentlich wenn Verwundungen oder Tödtungen vorkommen,

ist sofort auf schnellstem Wege dem Vorgesetzten Anzeige zu machen,
nachdem für die Verwundeten die nöthigste Vorsorge getroffen ist.)

Ferner stehen die Forst= und Jagdbeamten unter dem Schutze der

§8 117—119 des Str.-G.-B., welche den Widerstand gegen dieselben in

rechtmäßiger Ausübung ihres Amtes mit besonderen Strafen bedrohen.

*) Zur näheren Information über unsere Forst= und Jagdgesetzgebung werden

empfohlen die bei Julius Springer in Berlin erschienenen preußischen Forst- und

Jagdgesetze mit eingehenden Erläuterungen, namentlich das Preuß. Forstdiebstahls-
gesetz und das Preuß. Feld= und Forstpolizeigesetz von v. Bülow und Sternberg,

sowie „der Preuß. Forst= und Jagdschutzbeamte als Hilfsbeamter der Staats-

anwaltschaft“ (80 Pf.) bei J. Neumann in Neudamm von Mücke und „der Forst-

und Jagdschutz von Berger“ (4 Mk.) bei M. Wundermann, Friedeberg NM.
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Ebenfalls unter dem Schutze dieser Paragraphen stehen die Forst—

lehrlinge, welche von einem Königl. Oberförster auf Grund des Re—

gulativs vom 1. Februar 1887 angenommen sind und sind dieselben

in allen Forstschutzangelegenheiten als „bestellte Forstaufseher“ anzu-

sehen, welche den Forst= und Jagdschutz wie die angestellten Beamten

wahrzunehmen haben. Den Waffengebrauch resp. die weiteren Befug-

nisse der als Hilfsbeamte der Staatsanwälte bestellten Beamten haben

sie jedoch nicht. In Ausführung des § 153 Abs. 2 des Deutsch.

Ger.-Verfass.-Ges. vom 27. Januar 1877 sind nämlich die Revier-

förster, Hegemeister, Förster, Forstaufseher, Forsthilfsjäger, sowie
die Waldwärter, sofern sie regulativmäßige Anstellungsberechtigung
besitzen, durch Minist.-Verf. v. 23. November 1881 zu Hilfsbeamten

des Staatsanwalts berufen. Durch Minist.-Verf. vom 23. Juli 1883

ist diese Befugniß auch auf die Forstpolizeisergeanten ausgedehnt und
haben alle diese Beamten den Anordnungen der Staats-

anwälte ihres Landgerichtsbezirks Folge zu leisten.

Daneben sind sie jedoch nach den §8 98 und 105 der Straf-

prozeßordnung bei Gefahr im Verzuge auch selbstständig zu Be-

schlagnahmen und Durchsuchungen ermächtigt. Dieses selbst-
ständige Eingreifen soll sich jedoch im Wesentlichen nur auf die

Verletzungen der Forst-, Jagd-, Feld-, Fischerei= u. s. w.

Gesetze in ihrem Schutzbezirke beschränken. Bei direkter Ver-

folgung des Thäters (unmittelbar oder nach seinen Spuren) und

wenn zugleich eine Verzögerung die wirksame weitere Verfolgung

unwahrscheinlich machen würde resp. ein vorheriger Antrag beim

zuständigen Richter oder der zuständigen Polizeibehörde
nicht angängig ist, soll der Beamte auch außerhalb seines Dienst-

bezirks Beschlagnahmungen und Durchsuchungen selbstständig
vornehmen. In diesen Fällen ist aber bald möglichst der Ortspolizei-

behörde Anzeige zu machen.

Die beschlagnahmten Gegenstände brauchen dem Eigenthümer nicht
immer direkt entzogen zu werden, sondern es genügt event., wenn

demselben die Beschlagnahme amtlich erklärt und damit die Ver-

fügung über die betr. Gegenständeunter sagt wird.

Bei derartigen Beschlagnahmen, die bei oder nach der That

sowie im Laufe der Untersuchung seitens der Hilfsbeamten der Staats-

anwaltschaft in den oben erwähnten Fällen stattfinden können, muß
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der betr. Beamte innerhalb 3 Tagen die Bestätigung des Richters

nachsuchen, wenn weder der davon Betroffene noch ein er-

wachsener Angehöriger desselben im Falle seiner Abwesen-
heit anwesend war oder, wenn gegen die Beschlagnahme

Widerspruch erhoben wurde. Bei Forstdiebstählen unterliegen der

Beschlagnahme und zwar sowohl bei der That wie auch nach der-

selben und selbst noch im Laufe der Untersuchung: Aexte, Sägen,

Messer 2c., kurz alle zu einem Forstdiebstahl geeigneten Werk-

zeuge, welche der Thäter bei sich geführt hat; Thiere und Trans-

portmittel aber nur insoweit sie zur Sicherung der Beweisführung

oder des Schadensersatzes dienen könnten.

Haussuchungen können gegen Thäter oder Theilnehmer, gegen

Begünstiger oder Hehler in deren Wohnungen oder in beliebigen

anderen Räumen zur Ergreifung der Person oder zur Auf-

findung von Beweismitteln gerichtet sein; auch können die Personen

selbst durchsucht werden. Bei anderen Personen sind nur, wenn ver-

dächtige Umstände vorliegen, Durchsuchungen zulässig und zwar be-

hufs Ergreifung des Beschuldigten oder eines Entwichenen, zur Ver-

folgung der Spuren einer strafbaren Handlung oder zur Beschlagnahme

bestimmter Gegenstände.
Diese Beschränkung findet keine Anwendung auf die Räume, in

welchen der Beschuldigte ergriffen ist oder die er auf der Flucht be-
„ 1. April

treten hat. Zur Nachtzeit (vom 30- September von 9 Uhr Abends

Z„ 1. Oktober ..

bis 4 Uhr Morgens und vom Jl.Märg- von 9 Uhr Abends bis 6 Uhr

Morgens) dürfen Haussuchungen nur bei Verfolgung auf frischer
That oder bei Gefahr im Verzuge oder bei Ergreifung eines Ent-

wichenen stattfinden.
Soweit dies mögleich, sollen die Hilfsbeamten der Staatsanwalt-

schaft bei Nichtanwesenheit des Richters oder Staatsanwalts bei Haus-

suchungen einen Gemeindebeamten oder zwei Gemeindemit-

glieder, welche aber nicht Sicherheits= oder Polizeibeamte sein
dürfen, zuziehen, auch ist dem von der Durchsuchung Betroffenen auf

Verlangen eine schriftliche Mittheilung von dem Grund der Durch-

suchung sowie ein Verzeichniß der in Verwahrung oder in Beschlag

genommenen Gegenstände zu übergeben. Der Inhaber der zu durch-
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suchenden Wohnung resp. sein Vertreter oder ein erwachsener An—

gehöriger, Hausgenosse oder Nachbar ist möglichst zuzuziehen.
Wird Jemand auf frischer That betroffen oder verfolgt,

so ist, wenn er der Flucht verdächtig oder unbekannt ist, Jeder-

mann zu seiner vorläufigen Festnahme befugt; derselbe ist jedoch

unverzüglich dem zuständigen Amtsrichter vorzuführen (durch die nächste

Polizeibehörde)).
In Bezug auf Pfändungen gelten die Bestimmungen der ver-

schiedenen Rechtsgebiete, nämlich des Allgemeinen Landrechts (für die
7 alten Provinzen mit Ausnahme des Reg.-Bez. Stralsund, vom Rhein-

land für die Kreise Rees-Duisburg und Essen, für Ostfriesland und

das Eichsfeld), des Gemeinen Rechts die 3 neuen Provinzen mit obigen

Ausnahmen, Reg.-Bez. Stralsund, Hohenzollern, der ostrheinische Theil
der Rheinprovinz), schließlich des Code Napoléon (der übrige Theil

der Rheinprovinz).

Das Allgemeine Landrecht (8§ 413—465 Th. I Tit. 14)

setzt für jede Pfändung eine Beschädigung oder Rechtsverletzung voraus

und darf dieselbe nur auf frischer That, innerhalb der Grenzen

des Reviers und nur in dem der Beschädigung entsprechenden

Umfange, d. h. soweit Werthersatz und Strafe gedeckt werden seitens
des Beschädigten selbst oder dessen Bevollmächtigten, erfolgen. Von

der Pfändung hat der Pfändende dem zuständigen Gericht unter Ab-

lieferung der Pfandstücke Anzeige zu erstatten.

Das Gemeine Recht fordert dasselbe, außerdem jedoch noch

eine direkte Anzeige an den Eigenthümer der gepfändeten Gegenstände.

Der Code gestattet kein Pfändungsrecht.

Die Viehpfändung ist zulässig nach den §§ 10, 17, 77—87 des

F. u. F. P. G. v. 1. April 1880, ferner nach § 368 ad 9 des

Str. G. B. Es kann soviel Vieh gepfändet werden als zur Deckung

des Schadens, Ersatzgeldes und der Kosten nöthig erscheint und ist von

jeder Pfändung binnen 24 Stunden der Ortspolizeibehörde Anzeige

zu erstatten, die dann entscheidet.

Im Gebiet des Preuß. Landrechts steht nur dem Jagdberechtigten

in Person die Befugniß zu, fremde, ohne Aufsicht in seinem

Reviere umherlaufende Hunde, auch Jagdhunde, zu tödten,

soweit nicht Polizeiverordnungen Anderes bestimmen; nach dem Ge-

meinen Recht ist dies jedoch nicht gestattet.
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Der unentgeltliche Jagdschein des Forstschutzbeamten berechtigt

denselben, im Auftrage des Oberförsters auch auf einer von der Forst-

verwaltung gepachteten Feldjagd zu jagen. Auf seinem Schutzbezirk
benachbarten Jagdrevieren kann und soll der Beamte die Vorzeigung

der Jagdscheine verlangen.

Der Forstbeamte kann sein Waffenrecht auch außerhalb der

Forst, ja sogar, wenn er nicht in Uniform, aber persönlich bekannt

ist, gegen renitente Contravenienten gebrauchen; er kann einen Jagd-

contravenienten auch in ein fremdes Revier und zwar mit schußfertigem

Gewehr verfolgen.
Die Preußischen Jagdbeamten sind berechtigt, den ver dächtigen

Jagdfrevler anzuhalten, nach verstecktem Jagdwerkzeuge zu durchsuchen
und ihm dieselben eventuell mit Gewalt abzunehmen.

Als Nachtzeit im Sinne des § 293 des Str.-G.-B. ist die

Zeit der Dunkelheit, nicht die Zeit vom Sonnenuntergang bis

Sonnenaufgang zu verstehen, also auch noch die Dämmerung.

Ueber die Fischereivergehen vergl. namentlich die §§ 11—17,

19—28, 43—45, 46—48 des Fischereigesetzes vom 30. Mai 1874

nebst den betr. provinziellen Verordnungen; außer den bereits erwähnten

Gesetzen, also §§ 1—18, 23 und 26 des Forstdiebstahlsgesetzes vom

15. April 1878, §§ 1—47, 62—68, 77—81 des Feld= und Forst-

polizeigesetzes vom 1. April 1880, dem Waffengebrauchsgesetz vom

31. März 1837 und den damit im Zusammenhang stehenden Be-

stimmungen des Strafgesetzbuchs §§ 113, 117—119, 211—233 hat

der Forstbeamte sich noch mit den §8§ 123, 134, 137, 240—243,

257—260, 274, 289, 292— 296, 303—305, 308—310, 321, 324,

325, 360, 361 ad 9, 366, 367, 370 des Strafgesetzbuchs, dem

Jagdpolizeigesetz vom 7. März 1850, dem Wildschongesetz vom

26. Februar 1870, den Bestimmungen der Strafprozeßordnung vom

1. Februar 1877 über Beschlagnahme und Haussuchungen S§ 94, 95,

98, 102—107, über Verhaftungen und vorläufige Festnahme §§ 112

bis 132, deren wesentlicher Inhalt im Obigen bereits mitgetheilt ist,

namentlich mit den provinziellen und lokalen Polizeiverordungen über

Forstschutz genau bekannt zu machen.

Merke: Bei Verfolgung auf frischer That unbekannten

Personen gegenüber, bei Gefahr im Verzuge kannst du zu jeder

Tageszeit und in alle Räume hin auch allein die strafbaren
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Handlungen verfolgen; in allen zweifelhaften Fällen wirst du im

Allgemeinen stets richtig handeln, wenn du Alles thust, um die

Person und alle zur Bestrafung führenden Beweismittel fest

resp. sicher zu stellen. In allen schwierigeren Fällen hast du

stets sofort mündlich oder schriftlich deinem Vorgesetzten zu be-

richten und weitere Instruktionen einzuholen; bei Gefahr im

Verzuge aber selbstständig nach bestem Wissen und Gewissen

obigen Bestimmungen gemäß sofort energisch und umsichtig zu

handeln und erst nachträglich unverzüglich zu berichten.

Fragebogen zum Forstschutz.

Zu § 194. Was begreift die Lehre vom Forstschutze? Wer hat den Wald

zu schützen?

Zu § 195. Woran erkennt man im Bestande die herrschende Sturmrichtung?

Welche Holzart leidet am meisten vom Windwurf? Wie sichert man sich gegen

Sturmgefahr? Was ist ein Looshieb? In welcher Weise wird er eingelegt?

Was hat man für Vorsichtsmaßregeln nach stattgehabten Stürmen in älteren

Beständen zu ergreifen? Wie schützt man Bestandesränder gegen aushagernde
Winde?

Zu 8 196. Welche Holzarten leiden am wenigsten vom Frost? Wie schützt

man sich gegen Spätfröste? Wie gegen Auffrieren? Welche Arten von Frost unter-

scheidet man?

Zu § 197. Wie schützt man sich gegen Duft-, Eis= und Schneebruch? Welche

Lagen sind am gefährdetsten?

Zu § 198. In wiefern äußert sich der schädliche Einfluß von Hitze undDürre
im Walde? In welcher Weise kann man ihm begegnen?

Zu § 199. Welche Arten von Waldfeuern giebt es? Welche Vorbeugungs=

maßregeln giebt es gegen Entstehung von Waldfeuern? Welche Löschmaßregeln hat

man gegen Lauffeuer, gegen Wipfelfeuer und Erdfeuer? Was thut man gegen

große Waldbrände? Was ist nach jedem Feuer zu beobachten?

Zu § 200. Wie schützt man sich gegen Ueberschwemmungen und wie gegen

Abschwemmungen?
Zu § 201. Wie entsteht ein nasser, wie ein sumpfiger Boden? Wie ent-

wässert man nassen, wie sumpfigen Boden?

Zu § 202. In welcher Weise vertilgt man Unkraut, was sich durch Samen-

abfall vermehrt? Was thut man gegen wucherndes und aus der Wurzel sich ver-

mehrendes Unkraut? Auf welchem Waldboden ist gleichzeitige Grasnutzung gestattet?
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Zu § 203. In welcher Weise wird das Wild schädlich? Wie verhütet man

Wildschaden? Was hat man bei Wildfütterungen zu beachten? Welche Grünfütterung

giebt man im Winter und weshalb?

Zu § 204. Wodurch werden die Mäuse schädlich? Welche Mäusefeinde sind

zu schonen? Wie schützt man sich gegen Mäuse? Welches ist das beste Mittel?

Zu § 205. Welche Vögel sind schädlich? Wie hält man sie fern?

Zu § 206. Leiden die Laubhölzer oder die Nadelhölzer mehr unter Insekten-

fraß? Welche Fraßzeit ist den Waldbäumen am gefährlichsten?

Zu § 207. Nenne die allgemeinen Schutz= und Vorbeugungs-Maßregeln

gegen Insektenschaden? Woran erkennt man Insektenfraß?

Zu § 208. Welche Vorbeugungsmaßregeln giebt es gegen die große Kiefern-

raupe? Welches ist das beste Vertilgungsmittel gegen dieselbe? Welche Feinde sind

zu schonen?

Zu § 209. Wann frißt die Eule? Worin beruht ihre besondere Schädlichkeit?

Wie vertilgt man sie?

Zu 8§ 210. Wann frißt der Kiefernspanner? Wann und wie vertilgt man

ihn? Wie sieht die Raupe aus?

Zu § 211. Woran ist die Raupe der kleinen Kiefernblattwespe kenntlich?

Woran erkennt man den Fraß? Wie begegnet man ihm?

Zu § 212. Wie unterscheiden sich die große und kleine Kiefernblattwespe?

Wann und wie frißt die erstere? Wie beseitigt man sie?

Zu § 213. Welche Vorbeugungs= und Vertilgungsmaßregeln hat man gegen

den Engerling?

Zu § 214. Wann frißt der große Rüsselkäfer und wo? Wie sind die Sicher-

heitsgräben anzulegen und zu unterhalten? Wie vertilgt man ihn am besten auf

den Kulturen? Wie auf bindigem Boden und im Gebirge?

Zu § 215. Beschreibe die schädlichen kleinen Rüsselkäfer und ihre Gegenmittel.

Zu § 216. Woran erkennt man den Fraß des Kiefernmarkkäfers? Wie

begegnet man ihm?

Zu § 218. Wodurch wird die Werre schädlich? Wie thut man ihr Abbruch?

Zu § 219. Wann frißt die Nonne? Was sind Spiegel? Wodurch wird die

Nonne in so hohem Grade schädlich? Welches ist das wirksamste Vertilgungsmittel?

Zu § 220. In welcher Weise frißt die Larve des Fichtenborkenkäfers? Wie

beugt man dem Borkenkäferfraße vor? Wann fällt man die Fangbäume? Wie

vernichtet man die Brut in ihnen?

Zu § 221. Welches sind die schädlichen Insekten auf Lärchen und Tannen?

Zu § 222. Welche Insekten fressen in Laub= und Nadelholz? Welche Laub-

hölzer leiden am meisten von Insekten?

Zu § 223. Wie schadet der Rothschwanz? Was kann man gegen ihn thun?

Zu § 224. Mit welcher besonderen Gefahr ist der Fraß der Eichenprozessions-

raupe verbunden? Wie vertilgt man sie?

Zu § 225. Wann frißt der Schwammspinner? Wie begegnet man ihm?

Zu § 226. Wie werden Winter= und Blattspanner schädlich? Wie begegnet

man ihnen?
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Zu 8 228. Wo frißt die spanische Fliege und wie thut man ihr Abbruch?

Nenne noch einige auf allerlei Laubholz schädliche Käfer.

Zu § 229. Welche Thiere sind nützlich?
Zu § 230. Was versteht man unter Forstpolizei?

Zu § 231. Was ist bei der Entnahme aller Waldprodukte zur Legitimation

des entnehmenden Publikums immer nöthig?

Zu § 232. Worauf hat der Schutzbeamte bei der Holzabfuhr zu achten?

In welcher Weise ist das Raff= und Leseholz-Sammeln zu kontroliren?

Zu § 233. Welche forstpolizeilichen Beschränkungen sind bei der Waldweide

aufzugeben?
Zu § 234. Wie ist die Grasnutzung zu kontroliren? In welcher Weise muß

die Streunutzung im Walde erfolgen? Was ist bei Einsammlung der Waldsämereien

zu beachten?

Zu § 235. Wie müssen die Forstgrenzen beschaffen sein? Welche gesetzlichen

Bestimmungen kennst du über die Sicherheit derselben?

Zu § 236. Nach welchen Gesetzen und Bestimmungen wird der Diebstahl

an Holz und anderen Waldprodukten bestraft?

Zu § 237. Was hat der Beamte zu thun, wenn er Jemand beim Holz-

diebstahl betrifft? Was ist bei Haussuchungen zu beachten? Was geschieht mit den

Werkzeugen, die beim Holzdiebstahl gebraucht sind? Was hat der Beamte mit ganz

unbekannten Holzdieben zu thun?

Zu § 238. Welche Gesetze sind zum Schutze der Beamten bei Ausübung

ihres Berufs erlassen? Was hat der Beamte bei Widersetzlichkeit der Frevler zu

thun? Wann darf der Beamte von der Schußwaffe Gebrauch machen? Wann

darf er und wie weit vom Hirschfänger Gebrauch machen? Was hat der Beamte

zu thun, wenn bei der Widersetzlichkeit ein Frevler verwundet oder getödtet ist?

Welche Pflichten und welche Rechte hat der Beamte als Hilfsbeamter der Staats-

anwaltschaft? Wann kann er als solcher Beschlagnahmen und Haussuchungen

selbstständig vornehmen? Welche Räume darf er durchsuchen? Wann darf er allein

Haussuchungen vornehmen? In welchen Fällen ist der Richter von Beschlagnahmen

zu benachrichtigen? Worauf erstreckt sich die Beschlagnahme? Bei wem können

Haussuchungen vorgenommen werden? Zu welcher Tageszeit? Wann kann der

Beamte, wann Jedermann vorläufige Festnahme bewirken? Was ist bei Pfändungen

zu beachten? worauf erstrecken sie sich? Wann kann Vieh abgepfändet werden?

Welche Gesetze muß der Forstbeamte kennen?

D. Forstbenutzung.

8 239.

Einleitung und Desinition.

Die Lehre von der Forstbenutzung begreift die Gewinnung, Ver-

werthung und Verwendung sämmtlicher Waldprodukte in sich. — Je
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